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53/44. Auswirkungen der atomaren Strahlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 913 (X) vom 3. De-
zember 1955, mit der sie den Wissenschaftlichen Ausschuß der
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der
atomaren Strahlung eingesetzt hat, sowie auf ihre danach ver-
abschiedeten Resolutionen zu dieser Frage, so auch die Reso-
lution 52/55 vom 10. Dezember 1997, in der sie unter anderem
den Wissenschaftlichen Ausschuß ersucht hat, seine Arbeit
fortzusetzen,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Wissen-
schaftlichen Ausschusses der Vereinten Nationen zur Untersu-
chung der Auswirkungen der atomaren Strahlung1,

erneut erklärend, daß die Fortsetzung der Arbeit des Wis-
senschaftlichen Ausschusses wünschenswert ist,

besorgt über die schädlichen Auswirkungen, die sich aus
der Strahlenbelastung des Menschen und der Umwelt für die
heutigen und die kommenden Generationen ergeben können,

Kenntnis nehmend von den Auffassungen, welche die Mit-
gliedstaaten auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung zur Arbeit des
Wissenschaftlichen Ausschusses zum Ausdruck gebracht ha-
ben,

sowie Kenntnis nehmend von den Bestimmungen in Ab-
schnitt XII Ziffer 38 der Anlage zu ihrer Resolution 51/241
vom 31. Juli 1997 über die Stärkung des Systems der Vereinten
Nationen,

daran erinnernd, daß sie die Internationale Atomenergie-
Organisation und die Weltgesundheitsorganisation in ihrer Re-
solution 52/55 gebeten hat, die Aufgaben und die Rolle des
Wissenschaftlichen Ausschusses zu überprüfen und der Gene-
ralversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung eine Emp-
fehlung vorzulegen,

Kenntnis nehmend von der Empfehlung der Internationalen
Atomenergie-Organisation und der Weltgesundheitsorganisa-
tion, die Generalversammlung möge die derzeitigen Aufgaben
und die unabhängige Rolle des Wissenschaftlichen Ausschus-
ses sowie die derzeitigen Regelungen betreffend die Berichter-
stattung beibehalten,

sich dessen bewußt, daß es weiterhin notwendig ist, Daten
über die atomare und die ionisierende Strahlung zu prüfen und
zusammenzustellen und ihre Auswirkungen auf den Menschen
und die Umwelt zu analysieren,

1. beglückwünscht den Wissenschaftlichen Ausschuß der
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der
atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er während
der vergangenen dreiundvierzig Jahre seit seiner Einsetzung

1 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung,
Beilage 46 (A/53/46).

zur besseren Kenntnis und zum besseren Verständnis der Men-
gen, der Folgewirkungen und der Gefahren der atomaren
Strahlung geleistet hat, sowie dazu, daß er seinen ursprüngli-
chen Auftrag mit wissenschaftlicher Autorität und unabhängi-
ger Urteilskraft wahrnimmt;

2. beschließt, die derzeitigen Aufgaben und die unab-
hängige Rolle des Wissenschaftlichen Ausschusses sowie die
derzeitigen Regelungen betreffend die Berichterstattung beizu-
behalten;

3. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuß um die
Fortsetzung seiner Arbeit, darunter auch seiner wichtigen Akti-
vitäten zur Erhöhung des Kenntnisstands hinsichtlich der Men-
gen, der Folgewirkungen und der Gefahren der ionisierenden
Strahlung jeglichen Ursprungs;

4. unterstützt die Absichten und Pläne des Wissenschaft-
lichen Ausschusses bezüglich seiner künftigen wissenschaftli-
chen Untersuchungs- und Bewertungstätigkeit im Auftrag der
Generalversammlung;

5. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuß, auf seiner
nächsten Tagung die Untersuchung der wichtigen Probleme auf
dem Gebiet der Strahlung fortzusetzen und der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung darüber Bericht
zu erstatten;

6. ersucht das Umweltprogramm der Vereinten Nationen,
den Wissenschaftlichen Ausschuß im Hinblick auf die erfolg-
reiche Durchführung seiner Arbeit und die Weitergabe seiner
Arbeitsergebnisse an die Generalversammlung, die Fachwelt
und die Öffentlichkeit weiter zu unterstützen;

7. dankt den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisationen,
der Internationalen Atomenergie-Organisation und den nicht-
staatlichen Organisationen für ihre Unterstützung des Wissen-
schaftlichen Ausschusses und bittet sie, ihre Zusammenarbeit
auf diesem Gebiet zu verstärken;

8. begrüßt in diesem Zusammenhang die Bereitschaft der
Mitgliedstaaten, dem Wissenschaftlichen Ausschuß sachdienli-
che Informationen zu den Auswirkungen der atomaren Strah-
lung in den betroffenen Gebieten zur Verfügung zu stellen, und
bittet den Wissenschaftlichen Ausschuß, diese Informationen
zu analysieren und sie gebührend zu berücksichtigen, insbeson-
dere im Lichte seiner eigenen Ergebnisse;

9. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen sowie die in Betracht kommen-
den nichtstaatlichen Organisationen, weitere wichtige Daten
über die mit verschiedenen Strahlungsquellen verbundenen
Strahlungsdosen, Folgewirkungen und Gefahren zur Verfügung
zu stellen, was für den Wissenschaftlichen Ausschuß bei der
Ausarbeitung seiner künftigen Berichte an die Generalver-
sammlung sehr hilfreich wäre.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998
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53/45. Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen
Nutzung des Weltraums

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/122 vom 13. De-
zember 1996 und 52/56 vom 10. Dezember 1997,

zutiefst überzeugt von dem gemeinsamen Interesse der
Menschheit an der Förderung der Erforschung und Nutzung des
Weltraums für friedliche Zwecke und an der Fortsetzung der
Bemühungen, alle Staaten an dem daraus erwachsenden Nutzen
teilhaben zu lassen, sowie von der Wichtigkeit der internatio-
nalen Zusammenarbeit in diesem Bereich, für die die Vereinten
Nationen auch in Zukunft eine Koordinierungsstelle sein soll-
ten,

in Bekräftigung der Wichtigkeit der internationalen Zu-
sammenarbeit bei der Sicherung der Herrschaft des Rechts,
einschließlich der einschlägigen Normen des Weltraumrechts
und deren wichtiger Rolle für die internationale Zusammenar-
beit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für fried-
liche Zwecke, sowie der Wichtigkeit des weitestmöglichen
Beitritts zu internationalen Verträgen, die die friedliche Nut-
zung des Weltraums fördern,

besorgt über die Möglichkeit eines Wettrüstens im Welt-
raum,

in der Erkenntnis, daß alle Staaten, insbesondere die füh-
renden Raumfahrtnationen, als wesentliche Voraussetzung für
die Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der Er-
forschung und Nutzung des Weltraums für friedliche Zwecke
aktiv zu dem Ziel der Verhütung eines Wettrüstens im Welt-
raum beitragen sollten,

in der Erwägung, daß die Frage des Weltraummülls für alle
Nationen von Belang ist,

in Anbetracht der Fortschritte beim weiteren Ausbau der
friedlichen Weltraumforschung und ihrer Anwendung sowie bei
verschiedenen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Welt-
raumprojekten, die zur internationalen Zusammenarbeit auf
diesem Gebiet beitragen, sowie der Wichtigkeit der weiteren
internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs2

über die Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz
der Vereinten Nationen über die Erforschung und friedliche
Nutzung des Weltraums3,

mit Befriedigung feststellend, daß die Dritte Konferenz der
Vereinten Nationen über die Erforschung und friedliche Nut-
zung des Weltraums (UNISPACE III) als eine allen Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen offenstehende Sondertagung des
Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums vom

2 A/53/265.
3 Siehe Report of the Second United Nations Conference on the Exploration

and Peaceful Uses of Outer Space, Vienna, 9-21 August 1982 und Korrigenda
(A/CONF. 101/10 und Korr.1 und 2).

19. bis 30. Juli 1999 im Büro der Vereinten Nationen in Wien
stattfindet,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
friedliche Nutzung des Weltraums über seine einundvierzigste
Tagung4,

1. billigt den Bericht des Ausschusses für die friedliche
Nutzung des Weltraums über seine einundvierzigste Tagung4;

2. bittet diejenigen Staaten, die noch nicht Vertragspartei
der internationalen Verträge zur Regelung der Nutzung des
Weltraums5 geworden sind, die Ratifikation dieser Verträge
beziehungsweise den Beitritt zu denselben zu erwägen;

3. stellt fest, daß der Unterausschuß Recht des Ausschus-
ses für die friedliche Nutzung des Weltraums auf seiner sieben-
unddreißigsten Tagung im Rahmen seiner Arbeitsgruppe seine
Tätigkeit entsprechend dem Auftrag der Generalversammlung
in Resolution 52/56 fortgesetzt hat6;

4. billigt  die Empfehlungen des Ausschusses, der Unter-
ausschuß Recht möge auf seiner achtunddreißigsten Tagung
unter Berücksichtigung der Belange aller Länder, insbesondere
der Entwicklungsländer,

a) die Frage der Überprüfung und der möglichen Revi-
sion der Grundsätze für den Einsatz nuklearer Energiequellen
im Weltraum7 weiter behandeln;

b) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe Fragen der Defini-
tion und Abgrenzung des Weltraums sowie der Merkmale und
der Nutzung der geostationären Umlaufbahn weiter behandeln,
einschließlich, unbeschadet der Rolle der Internationalen Fern-
meldeunion, der Mittel und Wege zur Gewährleistung einer
rationellen und gerechten Nutzung der geostationären Umlauf-
bahn;

c) die Überprüfung des Standes der fünf völkerrechtli-
chen Übereinkünfte zur Regelung von Weltraumangelegenhei-
ten fortsetzen und zur Behandlung dieses Punktes eine Arbeits-
gruppe einsetzen;

d) die Behandlung anderer Angelegenheiten fortsetzen,
einschließlich informeller Konsultationen über konkrete Vor-
schläge, die hinsichtlich möglicher neuer Tagesordnungspunkte
für den Unterausschuß Recht bereits unterbreitet wurden;

4 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung,
Beilage 20 (A/53/20).

5 Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei
der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und
anderer Himmelskörper (Resolution 2222 (XXI), Anlage); Übereinkommen
über die Rettung und Rückführung von Raumfahrern sowie die Rückgabe von
in den Weltraum gestarteten Gegenständen (Resolution  2345 (XXII), Anlage);
Übereinkommen über die völkerrechtliche Haftung für Schäden durch Welt-
raumgegenstände (Resolution 2777 (XXVI), Anlage); Übereinkommen über die
Registrierung von in den Weltraum gestarteten Gegenständen (Resolution  3235
(XXIX), Anlage); und Übereinkommen zur Regelung der Tätigkeiten von Staa-
ten auf dem Mond und anderen Himmelskörpern (Resolution 34/68, Anlage).

6 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste
Tagung, Beilage 20 (A/53/20), Kap. II.D.

7 Siehe Resolution 47/68.
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5. macht sich außerdem die Empfehlung des Ausschus-
ses zu eigen, der Unterausschuß Recht solle auf seiner acht-
unddreißigsten und neununddreißigsten Tagung die Behand-
lung der Grundsätze für den Einsatz nuklearer Energiequellen
im Weltraum in seiner Arbeitsgruppe bis zum Vorliegen der
Ergebnisse der Arbeiten im Unterausschuß Wissenschaft und
Technik aussetzen, unbeschadet der möglichen Wiedereinset-
zung seiner Arbeitsgruppe zu diesem Punkt, wenn nach Auffas-
sung des Unterausschusses Recht auf der Tagung 2000 des
Unterausschusses Wissenschaft und Technik genügend Fort-
schritte erzielt wurden, um die Wiedereinberufung der Arbeits-
gruppe zu rechtfertigen;

6. stellt fest, daß der Unterausschuß Recht im Zusam-
menhang mit Ziffer 4 c) den Arbeitsplan umsetzen würde, den
er auf seiner sechsunddreißigsten Tagung verabschiedet hat8;

7. macht sich die Empfehlungen und Vereinbarungen des
Ausschusses betreffend die Arbeitsplanung im Unterausschuß
Recht zu eigen;

8. stellt mit Befriedigung fest, daß der Ausschuß im Ein-
klang mit Ziffer 9 der Resolution 52/56 der Generalversamm-
lung auf seiner einundvierzigsten Tagung seinen Bedarf an re-
daktionell nicht überarbeiteten Niederschriften weiter geprüft
hat und dahin gehend übereingekommen ist, auch künftig diese
Niederschriften zu verwenden;

9.  nimmt Kenntnis von der Einigung, die der Ausschuß
auf seiner vierzigsten Tagung im Kontext der Durchführung der
von der Generalversammlung in Ziffer 11 ihrer Resolution
52/56 gebilligten Maßnahmen im Zusammenhang mit den Ar-
beitsmethoden dieser Organe im Hinblick auf die Zusammen-
setzung der Präsidien des Ausschusses und seiner Nebenorgane
während der im Jahr 2000 beginnenden zweiten Amtszeit er-
zielt hat;

10. stellt fest, daß der Unterausschuß Wissenschaft und
Technik des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Welt-
raums auf seiner fünfunddreißigsten Tagung seine Tätigkeit
entsprechend dem Auftrag der Generalversammlung in Resolu-
tion 52/56 fortgesetzt hat9;

11. stellt mit Befriedigung fest, daß der Unterausschuß
Wissenschaft und Technik seine vorrangige Behandlung des
Tagesordnungspunktes "Weltraummüll" fortgesetzt hat und daß
sich der Unterausschuß ausgehend von dem von ihm auf seiner
zweiunddreißigsten Tagung verabschiedeten mehrjährigen Ar-
beitsplan auf seiner fünfunddreißigsten Tagung auf das Thema
"Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen des Weltraum-
mülls" konzentriert hat10;

12. stellt fest, daß der Unterausschuß Wissenschaft und
Technik sich im Zuge der Behandlung des Punktes "Welt-
raummüll" auf seiner sechsunddreißigsten Tagung auf die Fer-

8 Siehe A/AC.105/674, Anhang II.B.
9 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste

Tagung, Beilage 20 (A/53/20), Kap. II.C.
10 A/AC.105/605, Ziffer 83.

tigstellung des vollständigen technischen Berichts über Welt-
raummüll konzentrieren wird, damit dieser verabschiedet wer-
den kann;

13. macht sich die Empfehlungen des Ausschusses zu ei-
gen, der Unterausschuß Wissenschaft und Technik solle auf
seiner sechsunddreißigsten Tagung unter Berücksichtigung der
Belange aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, die
folgenden Punkte mit Vorrang behandeln:

a) Vorbereitungen für die Dritte Konferenz der Vereinten
Nationen über die Erforschung und friedliche Nutzung des
Weltraums (UNISPACE III) in der Eigenschaft eines Beraten-
den Ausschusses für UNISPACE III;

b) Weltraummüll;

c) Programm der Vereinten Nationen für angewandte
Weltraumtechnik und Koordinierung der Weltraumaktivitäten
im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen;

14. macht sich außerdem die Empfehlung des Ausschus-
ses zu eigen, daß der Unterausschuß in Anbetracht des gekürz-
ten Arbeitsprogramms des Unterausschusses Wissenschaft und
Technik auf seiner sechsunddreißigsten Tagung und der für
UNISPACE III durchzuführenden Vorbereitungen ausnahms-
weise seine Behandlung der folgenden Punkte ein Jahr lang
aussetzen und auf seiner siebenunddreißigsten Tagung wieder-
aufnehmen soll:

a) Allgemeiner Gedankenaustausch;

b) Fragen im Zusammenhang mit der Erdfernerkundung
durch Satelliten, so unter anderem auch Anwendungsmöglich-
keiten für die Entwicklungsländer;

c) Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum;

d) Fragen im Zusammenhang mit Weltraumtransportsy-
stemen und deren Auswirkungen auf künftige Weltraumaktivi-
täten;

e) Untersuchung der physikalischen Eigenschaften und
der technischen Merkmale der geostationären Umlaufbahn so-
wie ihrer Nutzung und Anwendungsmöglichkeiten, unter ande-
rem auch auf dem Gebiet der Weltraumkommunikation, sowie
anderer Fragen im Zusammenhang mit der Entwicklung der
Weltraumkommunikation, unter besonderer Berücksichtigung
der Bedürfnisse und Interessen der Entwicklungsländer;

f) Fragen im Zusammenhang mit den Biowissenschaften,
einschließlich Weltraummedizin;

g) Fortschritte bei nationalen und internationalen Welt-
raumaktivitäten im Zusammenhang mit der terrestrischen Um-
welt, insbesondere Fortschritte im Programm Geosphäre-
Biosphäre (weltweite Veränderungen);

h) Fragen im Zusammenhang mit der Erforschung der
Planeten;

i) Fragen im Zusammenhang mit der Astronomie;
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j) das für den Unterausschuß festgelegte Schwerpunkt-
thema; der Ausschuß für Weltraumforschung und der Interna-
tionale Astronautische Bund sollen gebeten werden, in Verbin-
dung mit den Mitgliedstaaten ein Symposium zu veranstalten,
das in der ersten Woche der Tagung des Unterausschusses unter
möglichst breiter Beteiligung abgehalten werden und die im
Unterausschuß stattfindenden Erörterungen über das Schwer-
punktthema ergänzen soll;

15. stellt fest, daß das Schwerpunktthema, das der Unter-
ausschuß Wissenschaft und Technik  auf seiner siebenunddrei-
ßigsten Tagung behandeln soll, vom Unterausschuß auf seiner
sechsunddreißigsten Tagung festgelegt werden wird;

16. billigt  den vom Unterausschuß Wissenschaft und
Technik auf seiner fünfunddreißigsten Tagung verabschiedeten
Vierjahresarbeitsplan zur Behandlung des Tagesordungspunk-
tes "Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum" und ist 
damit einverstanden, daß der Unterausschuß seine Arbeits-
gruppe über den Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum
auf seiner siebenunddreißigsten Tagung wieder einsetzt, damit
sie ihre Arbeit im Einklang mit dem Arbeitsplan durchführen
kann;

17. stellt fest, daß die Plenararbeitsgruppe des Unteraus-
schusses Wissenschaft und Technik zur Evaluierung der Um-
setzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz der Verein-
ten Nationen über die Erforschung und friedliche Nutzung des
Weltraums ihre Evaluierung der Umsetzung der Empfehlungen
der Zweiten Konferenz abgeschlossen hat, und nimmt Kenntnis
von den im Bericht der Plenararbeitsgruppe enthaltenen Emp-
fehlungen11, die sich der Ausschuß zu eigen gemacht hat;

18. vermerkt mit Genugtuung, daß die Plenararbeitsgrup-
pe dem Beratenden Ausschuß für UNISPACE III im Einklang
mit der Resolution 52/56 der Generalversammlung bei seinen
Vorbereitungen für die Konferenz behilflich war, und ist damit
einverstanden, daß der Beratende Ausschuß die Plenararbeits-
gruppe auf seiner Tagung 1999 erneut einsetzt, damit sie ihre
Vorbereitungen abschließen kann;

19. billigt  das Programm der Vereinten Nationen für an-
gewandte Weltraumtechnik für das Jahr 1999, das der Sachver-
ständige für angewandte Weltraumtechnik dem Ausschuß vor-
geschlagen hat12;

20. stellt mit Befriedigung fest, daß das Ausbildungszen-
trum für Weltraumwissenschaft und -technik in Asien und im
Pazifik gemäß Ziffer  30 der Resolution 50/27 der Generalver-
sammlung vom 6. Dezember 1995 im Jahr 1998 sein Ausbil-
dungsprogramm fortgeführt hat und daß bei der Einrichtung
regionaler Ausbildungszentren für Weltraumwissenschaft und
-technik in den anderen Regionen bedeutende Fortschritte er-
zielt worden sind;

21. stellt fest, daß der Ausschuß und sein Unterausschuß
Wissenschaft und Technik auf ihren Tagungen 1998 gemäß

11 A/AC.105/697 und Korr.1, Anhang II.
12 Siehe A/AC.105/693 und Korr.1, Abschnitt I.

dem Ersuchen in Ziffer 29 der Resolution 51/123 der General-
versammlung die ihnen in ihrer Eigenschaft als Vorbereitungs-
beziehungsweise Beratender Ausschuß für UNISPACE III
übertragenen Aufgaben erfüllt haben;

22. macht sich die vom Vorbereitungsausschuß 1998 ab-
gegebenen, in seinem Bericht enthaltenen Empfehlungen13 im
Hinblick insbesondere auf den Aufbau des Berichtsentwurfs
und der vorläufigen Geschäftsordnung von UNISPACE III zu
eigen und ersucht den Vorbereitungsausschuß und den Bera-
tenden Ausschuß sowie das Exekutivsekretariat, ihre Aufgaben
gemäß diesen Empfehlungen wahrzunehmen;

23. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der vom 18. bis
22. Mai 1998 in Kuala Lumpur abgehaltenen regionalen Vorbe-
reitungskonferenz und ihren Empfehlungen, von der vom
12. bis 16. Oktober 1998 in Concepción (Chile) abgehaltenen
regionalen Vorbereitungskonferenz und von der Erklärung von
Concepción vom 16. Oktober 199814 sowie von der vom
26. bis 30. Oktober 1998 in Rabat abgehalten regionalen Vor-
bereitungskonferenz und vermerkt mit Genugtuung, daß vom
25. bis 29. Januar 1999 in Rumänien eine regionale Vorberei-
tungskonferenz abgehalten werden wird;

24. legt allen Mitgliedstaaten, den Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen und den sonstigen mit Welt-
raumaktivitäten befaßten internationalen Organisationen und
den von ihren Regierungen eingeladenen Raumfahrtindustrien
und einzelstaatlichen Organisationen nahe, aktiv zur Verwirkli-
chung der Ziele von UNISPACE III beizutragen;

25. bittet die Mitgliedstaaten, die Weltraumorganisationen
und die mit Weltraumaktivitäten befaßten internationalen
und nationalen Organisationen, die Vorbereitungen für
UNISPACE III zu unterstützen, indem sie dem Exekutivsekre-
tariat Sachverständige verschiedener Rangebenen zur Verfü-
gung stellen, Aktivitäten im Zusammenhang mit UNISPACE III
mittragen und andere freiwillige Beiträge zur Verfügung stel-
len;

26.  stellt mit Genugtuung fest, daß zur Betreuung von
UNISPACE III nach Möglichkeit im Rahmen der vorhandenen
Mittel die Einsparungen herangezogen werden sollen, die der
Ausschuß und seine Nebenorgane bei den Konferenzbetreu-
ungsmitteln durch die ausnahmsweise Verkürzung ihrer or-
dentlichen Tagungen 1998 und 1999 erzielt haben;

27. ist damit einverstanden, daß die vor der Konferenz
stattfindenden Konsultationen aller Mitgliedsstaaten der Ver-
einten Nationen am 18. Juli 1999 im Rahmen der vorhandenen
Mittel am Tagungsort von UNISPACE III stattfinden werden,
und ersucht den Vorbereitungsausschuß, im Laufe dieser Kon-
sultationen über die von ihm durchgeführten Arbeiten Bericht
zu erstatten;

28. ersucht UNISPACE III, der Generalversammlung auf
ihrer vierundfünfzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen;

13 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste
Tagung, Beilage 20 (A/53/20), Kap. II.B.

14 A/C.4/53/8, Anhang.
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29. ist damit einverstanden, daß der Ausschuß in Anbe-
tracht des gekürzten Arbeitsplans des Ausschusses auf seiner
zweiundvierzigsten Tagung und der Vorbereitungsarbeiten für
UNISPACE III seine Arbeit an den folgenden Punkten für ein
Jahr aussetzen und auf seiner dreiundvierzigsten Tagung wie-
deraufnehmen soll:

a) vorrangige Behandlung von Mitteln und Wegen zur
Erhaltung des Weltraums für friedliche Zwecke;

b) Behandlung des Punktes "Nützliche Nebenprodukte
der Weltraumtechnik: Überblick über den derzeitigen Stand";

30. empfiehlt, allen Aspekten im Zusammenhang mit dem
Schutz und der Erhaltung der Weltraumumwelt mehr Beach-
tung zu schenken, insbesondere soweit diese sich auf die terre-
strische Umwelt auswirken könnten;

31. hält es für unerläßlich, daß die Mitgliedstaaten dem
Problem der Zusammenstöße von Weltraumgegenständen, na-
mentlich solchen, die nukleare Energiequellen verwenden, mit
Weltraummüll sowie anderen Aspekten des Weltraummülls
mehr Beachtung schenken, fordert die Fortsetzung der einzel-
staatlichen Forschungsarbeiten über diese Frage, die Entwick-
lung besserer Technologien zur Überwachung von Weltraum-
müll und die Zusammenstellung und Verbreitung von Daten
über Weltraummüll, vertritt außerdem die Auffassung, daß dem
Unterausschuß Wissenschaft und Technik im Rahmen des
Möglichen Informationen darüber zur Verfügung gestellt wer-
den sollen, und ist sich darüber einig, daß es der internationalen
Zusammenarbeit bedarf, damit geeignete und kostengünstige
Strategien zur Minimierung der Auswirkungen von Weltraum-
müll auf künftige Raumfahrtmissionen ausgeweitet werden
können;

32. fordert alle Staaten, insbesondere die führenden
Raumfahrtnationen, nachdrücklich auf, als wesentliche Voraus-
setzung für die Förderung der internationalen Zusammenarbeit
bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedliche
Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhütung eines Wettrüstens im
Weltraum beizutragen;

33. unterstreicht die Notwendigkeit, stärkeren Nutzen aus
der Weltraumtechnik und ihren Anwendungsmöglichkeiten zu
ziehen und zu einer geordneten Ausweitung der Weltraumakti-
vitäten beizutragen, die einem nachhaltigen wirtschaftlichen
Wachstum und einer bestandfähigen Entwicklung in allen Län-
dern, insbesondere in den Entwicklungsländern, förderlich ist;

34. ersucht die Sonderorganisationen und anderen inter-
nationalen Organisationen, ihre Zusammenarbeit mit dem Aus-
schuß fortzusetzen und gegebenenfalls zu vertiefen und ihm
Sachstandsberichte über ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der
friedlichen Nutzung des Weltraums zu übermitteln;

35. ersucht den Ausschuß, seine Arbeit entsprechend die-
ser Resolution fortzusetzen, neue Projekte im Bereich der Welt-
raumaktivitäten in Erwägung zu ziehen, soweit ihm dies ange-
bracht erscheint, und der Generalversammlung auf ihrer vier-

undfünfzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der auch sei-
ne Ansichten darüber enthält, welche Themen in Zukunft zu
untersuchen wären.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/46. Hilfe für Palästinaflüchtlinge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 52/57 vom 10. Dezember
1997 und alle ihre früheren Resolutionen zu dieser Frage, so
auch Resolution 194 (III) vom 11. Dezember 1948,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalbeauftrag-
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflücht-
linge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1997 bis 30. Juni
199815,

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in Wa-
shington erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über
Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung16 durch
die Regierung des Staates Israel und die Palästinensische Be-
freiungsorganisation, die Vertreterin des Volkes von Palästina,
und der darauffolgenden Durchführungsabkommen sowie die
am 28. September 1995 in Washington erfolgte Unterzeichnung
des israelisch-palästinensischen Interimsabkommens über das
Westjordanland und den Gazastreifen17,

mit der Aufforderung an die im Rahmen des Nahostfrie-
densprozesses eingesetzte Multilaterale Arbeitsgruppe für
Flüchtlinge, ihre wichtige Tätigkeit fortzusetzen,

mit Genugtuung über die abgeschlossene Verlegung des
Amtssitzes des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palä-
stinaflüchtlinge im Nahen Osten nach Gaza, in sein Einsatzge-
biet,

1. stellt mit Bedauern fest, daß die in Ziffer 11 ihrer Re-
solution 194 (III) vorgesehene Repatriierung beziehungsweise
Entschädigung der Flüchtlinge noch nicht stattgefunden hat und
daß die Lage der Flüchtlinge daher weiterhin Anlaß zu Besorg-
nis gibt;

2. dankt dem Generalbeauftragten und allen Mitarbeitern
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge
im Nahen Osten, erkennt an, daß das Hilfswerk innerhalb der
Grenzen der verfügbaren Mittel alles in seinen Kräften Stehen-
de tut, und dankt außerdem den Sonderorganisationen und pri-
vaten Organisationen für ihre wertvolle Arbeit zur Unterstüt-
zung der Flüchtlinge;

3. stellt mit Bedauern fest, daß es der Vergleichskommis-
sion der Vereinten Nationen für Palästina nicht gelungen ist,

15 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung,
Beilage 13 (A/53/13).

16 A/48/486-S/26560, Anhang; siehe Official Records of the Security Council,
Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December 1993,
Dokument S/26560.

17 A/51/889-S/1997/357, Anhang; siehe Official Records of the Security
Council, Fifty-second Year, Supplement for April, May and June 1997, Doku-
ment S/1997/357.
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einen Weg zu finden, um Fortschritte bei der Durchführung von
Ziffer 11 der Resolution 194 (III) der Generalversammlung zu
erzielen, und ersucht die Kommission, sich auch weiterhin um
die Durchführung der besagten Ziffer zu bemühen und der Ver-
sammlung zu gegebener Zeit, spätestens jedoch bis zum 1. Sep-
tember 1999, darüber Bericht zu erstatten;

4. nimmt Kenntnis von dem beträchtlichen Erfolg, den
das Programm des Hilfswerks zur Umsetzung des Friedens seit
der Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Regelungen
betreffend eine vorläufige Selbstregierung16 verzeichnet hat,
und betont, wie wichtig es ist, daß die Beiträge zu diesem Pro-
gramm nicht zu Lasten des Hauptfonds gehen;

5. begrüßt die verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem
Hilfswerk und der Weltbank und anderen Sonderorganisationen
und fordert das Hilfswerk auf, entschieden dazu beizutragen,
daß die wirtschaftliche und soziale Stabilität der besetzten Ge-
biete einen neuen Anstoß erhält;

6. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im
Hinblick auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des
palästinensischen Volkes und der besetzten Gebiete Hilfe und
Unterstützung zu gewähren und dieselbe zu beschleunigen;

7. verleiht erneut ihrer tiefen Besorgnis darüber Aus-
druck, daß die im Bericht des Generalbeauftragten15 darge-
stellte Finanzlage des Hilfswerks nach wie vor kritisch ist;

8. spricht dem Generalbeauftragten ihre Anerkennung
aus für seine Anstrengungen zur Herbeiführung von Haushalts-
transparenz und interner Effizienz und gibt ihrer Hoffnung
Ausdruck, daß weiter darauf hingearbeitet wird;

9. stellt mit tiefer Besorgnis fest, daß das Problem des
strukturellen Defizits, mit dem das Hilfswerk konfrontiert ist,
fast mit Sicherheit eine Verschlechterung der Lebensumstände
der Palästinaflüchtlinge erwarten läßt und sich somit auf den
Friedensprozeß auswirken könnte;

10. fordert alle Regierungen auf, dringend möglichst
großzügige Anstrengungen zu unternehmen, um den voraus-
sichtlichen Bedarf des Hilfswerks zu decken, fordert die nicht-
beitragsleistenden Staaten nachdrücklich auf, regelmäßige Bei-
träge zu entrichten, und legt den beitragsleistenden Staaten na-
he, eine Erhöhung ihrer regelmäßigen Beiträge zu erwägen;

11. beschließt unbeschadet der Bestimmungen in Ziffer 11
der Resolution 194 (III) der Generalversammlung, das Mandat
des Hilfswerks bis zum 30. Juni 2002 zu verlängern.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/47. Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2656 (XXV) vom
7. Dezember 1970, 2728 (XXV) vom 15. Dezember 1970,

2791 (XXVI) vom 6. Dezember 1971, 52/58 vom 10. De-
zember 1997 und die früheren Resolutionen zu dieser Frage,

sowie unter Hinweis auf ihren Beschluß 36/462 vom
16. März 1982, mit dem sie den Sonderbericht der Arbeits-
gruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks der Verein-
ten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten18 zur
Kenntnis nahm,

nach Behandlung des Berichts der Arbeitsgruppe19,

unter Berücksichtigung des Berichts des Generalbeauftrag-
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflücht-
linge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1997 bis
30. Juni 199820,

in großer Sorge über die weiterhin kritische Finanzlage des
Hilfswerks, die sich auf die weitere Bereitstellung der notwen-
digen Dienstleistungen des Hilfswerks an Palästinaflüchtlinge,
so auch auf die Notstandsprogramme, ausgewirkt hat und noch
immer auswirkt,

betonend, daß auch künftig außergewöhnliche Anstrengun-
gen unternommen werden müssen, damit die Tätigkeit des
Hilfswerks wenigstens auf dem gegenwärtigen Mindestniveau
weitergeht und das Hilfswerk unbedingt notwendige Bauvorha-
ben durchführen kann,

1. spricht der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge
im Nahen Osten ihre Anerkennung aus für ihre Bemühungen,
zur Gewährleistung der finanziellen Sicherheit des Hilfswerks
beizutragen;

2. nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe19 zustimmend
zur Kenntnis;

3. ersucht die Arbeitsgruppe, sich in Zusammenarbeit
mit dem Generalsekretär und dem Generalbeauftragten auch
weiterhin darum zu bemühen, die Finanzierung des Hilfswerks
für ein weiteres Jahr sicherzustellen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe die für
ihre Tätigkeit erforderlichen Dienste und Hilfen zur Verfügung
zu stellen.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/48. Infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und
späterer Feindseligkeiten vertriebene Personen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2252 (ES-V) vom
4. Juli 1967 und 2341 B (XXII) vom 19. Dezember 1967 und
alle danach verabschiedeten Resolutionen zu dieser Frage,

18 A/36/866 und Korr.1; siehe auch A/37/591.
19 A/53/569.
20 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung,

Beilage 13 (A/53/13).
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sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits-
rats 237 (1967) vom 14. Juni 1967 und 259 (1968) vom
27. September 1968,

Kenntnis nehmend von dem gemäß ihrer Resolution 52/59
vom 10. Dezember 1997 vorgelegten Bericht des Generalse-
kretärs21,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalbe-
auftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palä-
stinaflüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli
1997 bis 30. Juni 199822,

besorgt über das anhaltende menschliche Leid, das durch
die Feindseligkeiten vom Juni 1967 und spätere Feindseligkei-
ten verursacht worden ist,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Bestimmungen
der von der Regierung des Staates Israel und der Palästinensi-
schen Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in Wa-
shington unterzeichneten Grundsatzerklärung über Regelungen
betreffend eine vorläufige Selbstregierung23, die sich auf die
Modalitäten für die Aufnahme von Personen beziehen, die
1967 vertrieben wurden, und besorgt darüber, daß der verein-
barte Prozeß bisher noch nicht in Gang gesetzt wurde,

1. bekräftigt das Recht aller infolge der Feindseligkeiten
vom Juni 1967 und späterer Feindseligkeiten vertriebenen Per-
sonen auf Rückkehr an ihre Heimstätten oder früheren Wohn-
orte in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten;

2. verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß die Rückkehr der
vertriebenen Personen dank des von den Parteien in Artikel XII
der Grundsatzerklärung über Regelungen betreffend eine vor-
läufige Selbstregierung23 vereinbarten Mechanismus beschleu-
nigt wird;

3. unterstützt in der Zwischenzeit die Bemühungen des
Generalbeauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, Personen in diesem Ge-
biet, die infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und späte-
rer Feindseligkeiten gegenwärtig vertrieben sind und dringend
weitere Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstandsmaßnahme im
Rahmen des praktisch Möglichen auch weiterhin humanitäre
Hilfe zu gewähren;

4. appelliert nachdrücklich an alle Regierungen sowie an
Organisationen und Einzelpersonen, hierfür großzügige Beiträ-
ge an das Hilfswerk sowie an die anderen beteiligten zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu entrichten;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
nach Absprache mit dem Generalbeauftragten vor ihrer vier-

21 A/53/471.
22 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung,

Beilage 13 (A/53/13).
23 A/48/486-S/26560, Anhang; siehe Official Records of the Security Council,

Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December 1993,
Dokument S/26560.

undfünfzigsten Tagung über den Stand der Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/49. Von den Mitgliedstaaten angebotene Zuschüsse
und Stipendien für die Hochschul- und Berufsaus-
bildung von Palästinaflüchtlingen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 212 (III) vom 19. No-
vember 1948 über Hilfe für Palästinaflüchtlinge,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35/13 B vom
3. November 1980, 36/146 H vom 16. Dezember 1981,
37/120 D vom 16. Dezember 1982, 38/83 D vom 15. De-
zember 1983, 39/99 D vom 14. Dezember 1984, 40/165 D vom
16. Dezember 1985, 41/69 D vom 3. Dezember 1986, 42/69 D
vom 2. Dezember 1987, 43/57 D vom 6. Dezember 1988,
44/47 D vom 8. Dezember 1989, 45/73 D vom 11. Dezember
1990, 46/46 D vom 9. Dezember 1991, 47/69 D vom 14. De-
zember 1992, 48/40 D vom 10. Dezember 1993, 49/35 D vom
9. Dezember 1994, 50/28 D vom 6. Dezember 1995, 51/127
vom 13. Dezember 1996 und 52/60 vom 10. Dezember 1997,

in Kenntnis dessen, daß die Palästinaflüchtlinge seit fünf
Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Existenzgrundlage
sind,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs24,

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf-
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1997
bis 30. Juni 199825,

1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, auf den in ihrer
Resolution 32/90 F vom 13. Dezember 1977 enthaltenen und
in späteren einschlägigen Resolutionen wiederholten Appell in
einer Weise zu reagieren, die dem Bedarf der Palästinaflücht-
linge an Hochschul- und Berufsbildungsmöglichkeiten Rech-
nung trägt;

2. appelliert nachdrücklich an alle Staaten, Sonderorga-
nisationen und nichtstaatlichen Organisationen, zusätzlich zu
ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten
mehr Sondermittel für Zuschüsse und Stipendien für Palä-
stinaflüchtlinge zu veranschlagen;

3. dankt allen Regierungen, Sonderorganisationen und
nichtstaatlichen Organisationen, die ihren Resolutionen zu die-
ser Frage nachgekommen sind;

4. bittet die betreffenden Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, in
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich auch künftig studieren-

24 A/53/472.
25 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung,

Beilage 13 (A/53/13).
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den Palästinaflüchtlingen Hilfe für die Hochschulausbildung zu
gewähren;

5. appelliert an alle Staaten, Sonderorganisationen und
an die Universität der Vereinten Nationen, den palästinensi-
schen Universitäten in dem seit 1967 von Israel besetzten palä-
stinensischen Gebiet großzügige Beiträge zukommen zu lassen,
darunter zu gegebener Zeit auch der geplanten Universität Je-
rusalem (El Kuds) für Palästinaflüchtlinge;

6. appelliert an alle Staaten, Sonderorganisationen und
sonstigen internationalen Organe, Beiträge zur Errichtung von
Berufsbildungszentren für Palästinaflüchtlinge zu leisten;

7. ersucht das Hilfswerk, als Empfänger und Treuhänder
der für Zuschüsse und Stipendien veranschlagten Sondermittel
zu fungieren und diese an qualifizierte Kandidaten unter den
Palästinaflüchtlingen zu vergeben;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/50. Tätigkeiten des Hilfswerks der Vereinten Nationen
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom 11. De-
zember 1948, 212 (III) vom 19. November 1948, 302 (IV) vom
8. Dezember 1949 und alle danach verabschiedeten Resolu-
tionen zu dieser Frage,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des
Sicherheitsrats,

nach Behandlung des Berichts des Generalbeauftragten des
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im
Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1997 bis 30. Juni
199826,

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Vorsitzenden
des Beirats des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palä-
stinaflüchtlinge im Nahen Osten an den Generalbeauftragten,
datiert vom 28. September 1998, das im Bericht des General-
beauftragten wiedergegeben ist27,

nach Behandlung der Berichte, die der Generalsekretär ge-
mäß ihren Resolutionen 48/40 E28, 48/40 H29 und 48/40 J30

26 Ebd.
27 Ebd., S. ix.
28 A/49/440.
29 A/49/442.
30 A/49/443.

vom 10. Dezember 1993 und 49/35 C vom 9. Dezember 199431

vorgelegt hat,

unter Hinweis auf die Artikel 100, 104 und 105 der Charta
der Vereinten Nationen und das Übereinkommen über die Vor-
rechte und Immunitäten der Vereinten Nationen32,

erneut erklärend, daß das Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten33 auf
das seit 1967 besetzte palästinensische Gebiet einschließlich
Jerusalems anwendbar ist,

im Bewußtsein dessen, daß die Palästinaflüchtlinge seit
mehr als fünf Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Exi-
stenzgrundlage sind,

sowie im Bewußtsein der nach wie vor bestehenden Bedürf-
nisse der Palästinaflüchtlinge im gesamten besetzten palästi-
nensischen Gebiet und in den anderen Einsatzgebieten, na-
mentlich in Libanon, in Jordanien und in der Syrischen Arabi-
schen Republik,

ferner im Bewußtsein der wertvollen Arbeit, die die mit
Flüchtlingsfragen befaßten Bediensteten des Hilfswerks gelei-
stet haben, indem sie dem palästinensischen Volk, insbesonde-
re den Palästinaflüchtlingen, Schutz gewährt haben,

in großer Sorge über die kritische Finanzlage des Hilfs-
werks und deren Auswirkungen auf die weitere Bereitstellung
der notwendigen Dienstleistungen des Hilfswerks an die Palä-
stinaflüchtlinge, so auch auf die Notstandsprogramme,

im Bewußtsein des vom Hilfswerk eingeleiteten neuen Pro-
gramms zur Umsetzung des Friedens,

unter Hinweis auf die am 13. September 1993 in Washing-
ton erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Re-
gelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung durch die
Regierung des Staates Israel und die Palästinensische Befrei-
ungsorganisation34 und die darauffolgenden Durchführungsab-
kommen, namentlich das am 28. September 1995 in Washing-
ton unterzeichnete israelisch-palästinensische Interimsabkom-
men über das Westjordanland und den Gazastreifen35,

Kenntnis nehmend von dem am 24. Juni 1994 erzielten Ab-
kommen, das in dem Briefwechsel zwischen dem Hilfswerk
und der Palästinensischen Befreiungsorganisation enthalten
ist36,

31 A/50/451.
32 Resolution 22 A (I).
33 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
34 A/48/486-S/26560, Anhang; siehe Official Records of the Security Council,

Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December 1993,
Dokument S/26560.

35 A/51/889-S/1997/357, Anhang; siehe Official Records of the Security
Council, Fifty-second Year, Supplement for April, May and June 1997, Doku-
ment S/1997/357.

36 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundvierzigste Tagung,
Beilage 13 (A/49/13), Anhang I.
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im Bewußtsein der Herstellung von Arbeitsbeziehungen
zwischen dem Beirat des Hilfswerks und der Palästinensischen
Befreiungsorganisation im Einklang mit dem Beschluß 48/417
der Generalversammlung vom 10. Dezember 1993,

1. dankt dem Generalbeauftragten des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten
sowie allen Mitarbeitern des Hilfswerks für ihre unermüdlichen
Anstrengungen und ihre wertvolle Arbeit;

2. dankt außerdem dem Beirat des Hilfswerks und er-
sucht ihn, seine Bemühungen fortzusetzen und die Generalver-
sammlung über seine Aktivitäten, namentlich die vollinhalt-
liche Durchführung des Beschlusses 48/417, unterrichtet zu
halten;

3. begrüßt die inzwischen abgeschlossene Verlegung des
Amtssitzes des Hilfswerks nach Gaza und die Unterzeichnung
des Amtssitzabkommens zwischen dem Hilfswerk und der Pa-
lästinensischen Behörde;

4. anerkennt die Unterstützung, die der Gaststaat und die
Palästinensische Befreiungsorganisation dem Hilfswerk bei der
Erfüllung seiner Aufgaben gewähren;

5. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die De-jure-
Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 12. August 1949
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten33 zu akzeptie-
ren und sich genauestens an seine Bestimmungen zu halten;

6. fordert Israel außerdem auf, sich hinsichtlich der Si-
cherheit der Mitarbeiter des Hilfswerks und des Schutzes seiner
Institutionen sowie der Sicherung der Einrichtungen des Hilfs-
werks in dem besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich
Jerusalems an die Artikel 100, 104 und 105 der Charta der
Vereinten Nationen und an das Übereinkommen über die Vor-
rechte und Immunitäten der Vereinten Nationen32 zu halten;

7. fordert die Regierung Israels abermals auf, dem
Hilfswerk für die Schäden, die durch die Handlungen der is-
raelischen Seite an seinem Eigentum und seinen Einrichtungen
entstanden sind, Schadenersatz zu leisten;

8. ersucht den Generalbeauftragten, die Ausstellung von
Personalausweisen an Palästinaflüchtlinge und deren Nach-
kommen im besetzten palästinensischen Gebiet fortzusetzen;

9. stellt fest, daß das neue Umfeld, das durch die von der
Regierung des Staates Israel und der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation unterzeichnete Grundsatzerklärung betreffend
eine vorläufige Selbstregierung34 und die darauffolgenden
Durchführungsabkommen geschaffen wurde, weitreichende
Folgen für die Tätigkeit des Hilfswerks gehabt hat, das künftig
aufgerufen ist, in enger Zusammenarbeit mit dem Sonderkoor-
dinator der Vereinten Nationen in den besetzten Gebieten, den
Sonderorganisationen und der Weltbank auch weiterhin zur
Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Stabilität in dem
besetzten Gebiet beizutragen;

10. stellt außerdem fest, daß die Arbeit des Hilfswerks auf
allen Tätigkeitsgebieten auch in Zukunft unverzichtbar sein
wird;

11. nimmt ferner Kenntnis von dem beträchtlichen Erfolg
des vom Hilfswerk durchgeführten Programms zur Umsetzung
des Friedens;

12. bekundet ihre Besorgnis über die noch bestehenden
Sparmaßnahmen, die sich auf die Qualität und den Umfang
einiger Dienste des Hilfswerks ausgewirkt haben;

13. ersucht den Generalbeauftragten, die Möglichkeit ei-
ner Modernisierung der Archive des Hilfswerks zu erwägen;

14. fordert alle Staaten, Sonderorganisationen und nicht-
staatlichen Organisationen nachdrücklich auf, auch weiterhin
Beiträge an das Hilfswerk zu entrichten und ihre Beiträge zu
erhöhen, damit die gegenwärtigen finanziellen Engpässe über-
brückt werden, und das Hilfswerk zu unterstützen, damit es den
Palästinaflüchtlingen auch weiterhin wirksam die notwendigste
Hilfe gewähren kann.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/51. Grundbesitz von Palästinaflüchtlingen und daraus
erwachsendes Einkommen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom 11. De-
zember 1948, 36/146 C vom 16. Dezember 1981 und alle da-
nach verabschiedeten Resolutionen zu dieser Frage,

Kenntnis nehmend von dem Bericht, den der Generalsekre-
tär gemäß ihrer Resolution 52/62 vom 10. Dezember 1997 vor-
gelegt hat37,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht der Vergleichs-
kommission der Vereinten Nationen für Palästina für den Zeit-
raum vom 1. September 1997 bis 31. August 199838,

unter Hinweis darauf, daß in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte39 und in den Grundsätzen des Völkerrechts die
Grundregel bestätigt wird, daß niemand willkürlich seines Ei-
gentums beraubt werden darf,

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 394 (V)
vom 14. Dezember 1950, in der sie die Vergleichskommission
angewiesen hat, in Absprache mit den beteiligten Parteien
Maßnahmen zum Schutz der Rechte, des Grundbesitzes und
der Interessen der arabischen Palästinaflüchtlinge vorzuschrei-
ben,

davon Kenntnis nehmend, daß das Programm zur Erfassung
und Schätzung arabischen Grundbesitzes laut dem zweiund-

37 A/53/644.
38 A/53/518 und Korr.1, Anhang.
39 Resolution 217 A (III).
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zwanzigsten Sachstandsbericht der Vergleichskommission40

abgeschlossen ist und daß das Katasteramt über ein Verzeich-
nis der arabischen Grundeigentümer und über Unterlagen über
die Lage, die Größe und andere Merkmale der arabischen
Grundstücke verfügt,

unter Hinweis darauf, daß die Palästinensische Befreiungs-
organisation und die Regierung Israels im Rahmen des Nah-
ost-Friedensprozesses in der Grundsatzerklärung über Rege-
lungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung vom 13. Sep-
tember 199341 übereingekommen sind, Verhandlungen über
Fragen im Zusammenhang mit dem endgültigen Status aufzu-
nehmen, namentlich über die wichtige Flüchtlingsfrage, und
den Beginn dieser Verhandlungen fordernd,

1. erklärt erneut, daß die arabischen Palästinaflüchtlinge
nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit Anspruch auf
ihren Grundbesitz und das daraus erwachsende Einkommen
haben;

2. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der
Vergleichskommission der Vereinten Nationen für Palästina
alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz arabischen Grundbe-
sitzes sowie arabischer Vermögenswerte und Grundstücks-
rechte in Israel zu ergreifen, dankt für die Arbeiten zur Erhal-
tung und Modernisierung der vorhandenen Aufzeichnungen der
Kommission und ersucht den Generalsekretär, diese Arbeiten
zu vollenden;

3. fordert Israel abermals auf, dem Generalsekretär zur
Durchführung dieser Resolution alle Einrichtungen und Hilfen
zur Verfügung zu stellen;

4. fordert alle in Betracht kommenden Parteien auf, dem
Generalsekretär alle in ihrem Besitz befindlichen sachdienli-
chen Informationen über arabischen Grundbesitz sowie arabi-
sche Vermögenswerte und Grundstücksrechte in Israel zur Ver-
fügung zu stellen, die ihm bei der Durchführung dieser Resolu-
tion dienlich sein könnten;

5. fordert die palästinensische und die israelische Seite
nachdrücklich auf, sich bei den im Rahmen des Nahost-
Friedensprozesses stattfindenden Verhandlungen über den end-
gültigen Status wie vereinbart mit der wichtigen Frage des
Grundbesitzes der Palästinaflüchtlinge und des daraus erwach-
senden Einkommens zu befassen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

40 Official Records of the General Assembly, Nineteenth Session, Annexes,
Anhang 11, Dokument A/5700.

41 A/48/486-S/26560, Anhang; siehe Official Records of the Security Concil,
Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December 1993,
Dokument S/26560.

53/52. Universität Jerusalem (El Kuds) für Palästina-
flüchtlinge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/146 G vom 16. De-
zember 1981, 37/120 C vom 16. Dezember 1982, 38/83 K vom
15. Dezember 1983, 39/99 K vom 14. Dezember 1984,
40/165 D und K vom 16. Dezember 1985, 41/69 K vom 3. De-
zember 1986, 42/69 K vom 2. Dezember 1987, 43/57 J vom
6. Dezember 1988, 44/47 J vom 8. Dezember 1989, 45/73 J
vom 11. Dezember 1990, 46/46 J vom 9. Dezember 1991,
47/69 J vom 14. Dezember 1992, 48/40 I vom 10. Dezember
1993, 49/35 G vom 9. Dezember 1994, 50/28 G vom 6. De-
zember 1995, 51/130 vom 13. Dezember 1996 und 52/63 vom
10. Dezember 1997,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs42,

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf-
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1997
bis 30. Juni 199843,

1. betont die Notwendigkeit eines Ausbaus des Bil-
dungssystems in dem seit dem 5. Juni 1967 von Israel besetzten
palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und insbe-
sondere die Notwendigkeit der Errichtung der geplanten Uni-
versität;

2. ersucht den Generalsekretär, gemäß Resoluti-
on 35/13 B der Generalversammlung vom 3. November 1980
und unter gebührender Berücksichtigung der mit dieser Reso-
lution im Einklang stehenden Empfehlungen auch weiterhin
alles zur Errichtung der Universität Jerusalem (El Kuds) zu tun;

3. fordert die Besatzungsmacht Israel abermals auf, bei
der Durchführung dieser Resolution mitzuarbeiten und die
Hindernisse zu beseitigen, die sie der Errichtung der Universi-
tät Jerusalem (El Kuds) entgegenstellt;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über den Stand der Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/53. Tätigkeit des Sonderausschusses zur Untersuchung
israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des
palästinensischen Volkes und anderer Araber der
besetzten Gebiete beeinträchtigen

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

42 A/53/551.
43 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung,

Beilage 13 (A/53/13).
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sowie geleitet von den Grundsätzen des humanitären Völ-
kerrechts, insbesondere dem Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten44,
sowie von den internationalen Normen auf dem Gebiet der
Menschenrechte, insbesondere der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte45 und den Internationalen Menschenrechts-
pakten46,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich die Resolution 2443 (XXIII) vom 19. Dezember
1968, und die einschlägigen Resolutionen der Menschenrechts-
kommission,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des
Sicherheitsrats,

im Bewußtsein der nachhaltigen Auswirkungen des Auf-
stands ("Intifada") des palästinensischen Volkes,

in der Überzeugung, daß die Besetzung an sich bereits eine
grundlegende Verletzung der Menschenrechte darstellt,

nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebiete beeinträchtigen47, sowie der einschlägigen Berichte des
Generalsekretärs48,

erinnernd an die am 13. September 1993 in Washington
erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Regelun-
gen betreffend eine vorläufige Selbstregierung durch die Regie-
rung des Staates Israel und die Palästinensische Befreiungsor-
ganisation49 sowie die darauffolgenden Durchführungsabkom-
men, namentlich das am 28. September 1995 in Washington
unterzeichnete Interimsabkommen über das Westjordanland
und den Gazastreifen50,

der Hoffnung Ausdruck verleihend, daß die israelische Be-
setzung mit den im Friedensprozeß erzielten Fortschritten ein
Ende finden wird und die Menschenrechte des palästinensi-
schen Volkes somit nicht mehr verletzt werden,

1. würdigt die Bemühungen des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebiete beeinträchtigen, bei der Wahrnehmung der ihm von der
Generalversammlung übertragenen Aufgaben sowie seine Un-
parteilichkeit;

2. verlangt, daß Israel mit dem Sonderausschuß bei der
Erfüllung seines Auftrags zusammenarbeitet;

44 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
45 Resolution 217 A (III).
46 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
47 Siehe A/53/136 und Add.1 und A/53/661.
48 A/53/259, A53/260, A/53/264 und A/53/660.
49 A/48/486-S/26560, Anhang; siehe Official Records of the Security Council,

Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December 1993,
Dokument S/26560.

50 A/51/889-S/1997/357, Anhang; siehe Official Records of the Security
Council, Fifty-second Year, Supplement for April, May and June 1997, Doku-
ment S/1997/357.

3. mißbilligt die Politiken und Praktiken Israels, die die
Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer
Araber der besetzten Gebiete verletzen, wie sie aus den Be-
richten des Sonderausschusses über den Berichtszeitraum her-
vorgehen47;

4. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über die Ver-
schlechterung der Lage in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet einschließlich Jerusalems, die auf die israelischen Prakti-
ken und Maßnahmen und die Schwierigkeiten im Nahost-
Friedensprozeß zurückzuführen ist;

5. ersucht den Sonderausschuß, bis zur vollständigen
Beendigung der israelischen Besetzung die israelischen Politi-
ken und Praktiken in dem besetzten palästinensischen Gebiet
einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel be-
setzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen,
insbesondere Israels Nichteinhaltung der Bestimmungen des
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten44, und sich nach Bedarf mit dem
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im Einklang mit
dessen Vorschriften ins Benehmen zu setzen, um sicherzustel-
len, daß das Wohlergehen und die Menschenrechte der Völker
der besetzten Gebiete gewährleistet sind, und ersucht ihn fer-
ner, dem Generalsekretär so bald wie möglich und danach je
nach Bedarf Bericht zu erstatten;

6. ersucht den Sonderausschuß außerdem, dem General-
sekretär regelmäßig periodische Berichte über die jeweilige
Situation in dem besetzten palästinensischen Gebiet einschließ-
lich Jerusalems vorzulegen;

7. ersucht den Sonderausschuß ferner, die Behandlung
von Gefangenen in dem besetzten palästinensischen Gebiet
einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel be-
setzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen;

8. ersucht den Generalsekretär,

a) dem Sonderausschuß alle erforderlichen Hilfen zu
gewähren, auch soweit diese für seine Besuche in den besetzten
Gebieten benötigt werden, damit er die in dieser Resolution
genannten israelischen Politiken und Praktiken untersuchen
kann;

b) dem Sonderausschuß erforderlichenfalls auch künftig
zusätzliche Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die ihn bei der
Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen;

c) den Mitgliedstaaten die in Ziffer 6 genannten periodi-
schen Berichte regelmäßig zukommen zu lassen;

d) über die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und In-
formation mit allen verfügbaren Mitteln für eine möglichst
weite Verbreitung der Berichte des Sonderausschusses sowie
von Informationen über seine Tätigkeit und seine Arbeitser-
gebnisse zu sorgen und nötigenfalls vergriffene Berichte des
Sonderausschusses neu aufzulegen;

e) der Generalversammlung auf ihrer vierundfünfzigsten
Tagung über die ihm mit dieser Resolution übertragenen Auf-
gaben Bericht zu erstatten;
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9. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschusses
zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschen-
rechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der
besetzten Gebiete beeinträchtigen" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer vierundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/54. Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten auf das besetzte palästinensische Ge-
biet einschließlich Jerusalems und die anderen be-
setzten arabischen Gebiete

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen,

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats,

nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebiete beeinträchtigen51, sowie der einschlägigen Berichte des
Generalsekretärs52,

in Anbetracht dessen, daß die Förderung der Achtung der
sich aus der Charta der Vereinten Nationen und anderen völker-
rechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden Verpflich-
tungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen der Verein-
ten Nationen gehört,

Kenntnis nehmend von der auf Initiative der Regierung der
Schweiz in ihrer Eigenschaft als Verwahrerin des Genfer Ab-
kommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilperso-
nen in Kriegszeiten53 vom 27. bis 29. Oktober 1998 nach Genf
einberufenen Sachverständigentagung der Hohen Vertragspar-
teien über die Problematik der Anwendung des Abkommens im
allgemeinen und insbesondere in besetzten Gebieten,

betonend, daß sich die Besatzungsmacht Israel genauestens
an ihre Verpflichtungen aufgrund des Völkerrechts zu halten
hat,

1. erklärt erneut, daß das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten53 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich
Jerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische
Gebiete Anwendung findet;

2. verlangt, daß Israel die De-jure-Anwendbarkeit des
Abkommens auf das besetzte palästinensische Gebiet ein-
schließlich Jerusalems und andere seit 1967 von ihm besetzte

51 Siehe A/53/136 und Add.1. und A/53/661.
52 A/53/259, A/53/260, A/53/264 und A/53/660.
53 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.

arabische Gebiete akzeptiert und sich genauestens an die Be-
stimmungen des Abkommens hält;

3. fordert alle Vertragsstaaten des Abkommens auf, im
Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1 der vier Genfer Ab-
kommen54 alles zu tun, um in dem besetzten palästinensischen
Gebiet einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von
Israel besetzten arabischen Gebieten die Achtung seiner Be-
stimmungen durch die Besatzungsmacht Israel sicherzustellen;

4. wiederholt die Notwendigkeit der raschen Umsetzung
der in ihren Resolutionen ES-10/3 vom 15. Juli 1997, ES-10/4
vom 13. November 1997 und ES-10/5 vom 17. März 1998 ent-
haltenen Empfehlung betreffend die Einberufung einer Konfe-
renz der Hohen Vertragsparteien des Abkommens über Maß-
nahmen zur Durchsetzung des Abkommens in dem besetzten
palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und zur
Gewährleistung der Achtung des Abkommens im Einklang mit
dem gemeinsamen Artikel 1;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/55. Israelische Siedlungen in dem besetzten palästinen-
sischen Gebiet einschließlich Jerusalems und in
dem besetzten syrischen Golan

Die Generalversammlung,

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten Na-
tionen und in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsamen
Gebietserwerbs,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich die auf ihrer zehnten Sondertagung verabschiedeten
Resolutionen, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des
Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967) vom
22. November 1967, 446 (1979) vom 22. März 1979, 465
(1980) vom 1. März 1980 und 497 (1981) vom 17. Dezember
1981,

erneut erklärend, daß das Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten55 auf
das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Jerusalems
und den besetzten syrischen Golan Anwendung findet,

im Bewußtsein des in Madrid eingeleiteten Nahost-
Friedensprozesses und der zwischen den Parteien erzielten
Übereinkünfte, insbesondere der Grundsatzerklärung vom
13. September 1993 über Regelungen betreffend eine vorläufi-
ge Selbstregierung56 und des israelisch-palästinensischen Inte-

54 Ebd., Nr. 970-973.
55 Ebd., Nr. 973.
56 A/48/486-S/26560, Anhang; siehe Official Records of the Security Council,

Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December 1993,
Dokument S/26560.
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rimsabkommens vom 28. September 1995 über das Westjor-
danland und den Gazastreifen57,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über den Be-
schluß der Regierung Israels, die Siedlungstätigkeit, namentlich
den Bau der neuen Siedlung am Dschebel Abu Ghneim, unter
Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht, die einschlägigen
Resolutionen der Vereinten Nationen und die zwischen den
Parteien erzielten Übereinkünfte wiederaufzunehmen,

insbesondere ernsthaft besorgt über die gefährliche Situa-
tion, die durch die Handlungen der illegalen, bewaffneten is-
raelischen Siedler in dem besetzten Gebiet enstanden ist, wie
durch das am 25. Februar 1994 von einem illegalen israeli-
schen Siedler in Al-Khalil verübte Massaker an palästinensi-
schen Gottesdienstbesuchern veranschaulicht wird,

1. erklärt erneut, daß die israelischen Siedlungen in dem
palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und in dem
besetzten syrischen Golan unrechtmäßig sind und ein Hindernis
für den Frieden und die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung darstellen;

2. fordert Israel auf, die De-jure-Anwendbarkeit des
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten55 auf das besetzte palästinensi-
sche Gebiet einschließlich Jerusalems und den besetzten syri-
schen Golan zu akzeptieren und sich genauestens an die Be-
stimmungen des Abkommens, insbesondere des Artikels 49, zu
halten;

3. verlangt die vollständige Einstellung des Baus der
neuen Siedlung am Dschebel Abu Ghneim und der gesamten
israelischen Siedlungstätigkeit in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet einschließlich Jerusalems und in dem besetzten
syrischen Golan;

4. unterstreicht die Notwendigkeit der vollinhaltlichen
Durchführung der Resolution 904 (1994) des Sicherheitsrats
vom 18. März 1994, in der der Rat unter anderem die Besat-
zungsmacht Israel aufgefordert hat, auch weiterhin Maßnahmen
zu beschließen und durchzuführen, so unter anderem auch die
Beschlagnahmung von Waffen, mit dem Ziel, rechtswidrige
Gewalthandlungen seitens der israelischen Siedler zu verhin-
dern, und in der er gefordert hat, daß Maßnahmen ergriffen
werden, um die Sicherheit und den Schutz der palästinensi-
schen Zivilpersonen in dem besetzten Gebiet zu gewährleisten;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

57 A/51/889-S/1997/357, Anhang; siehe Official Records of the Security
Council, Fifty-second Year, Supplement for April, May and June 1997, Doku-
ment S/1997/357.

53/56. Israelische Praktiken, die die Menschenrechte des
palästinensischen Volkes in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet einschließlich Jerusalems beein-
trächtigen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich derjenigen, die auf ihrer zehnten Notstandssonder-
tagung verabschiedet wurden, sowie auf die Resolutionen der
Menschenrechtskommission,

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats, zuletzt Resolution 904 (1994) vom 18. März 1994 und
Resolution 1073 (1996) vom 28. September 1996,

nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebiete beeinträchtigen58, sowie der Berichte des Generalse-
kretärs59,

im Bewußtsein der Verantwortung der internationalen Ge-
meinschaft für die Förderung der Menschenrechte und die Ge-
währleistung der Achtung des Völkerrechts,

in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des
gewaltsamen Gebietserwerbs,

erneut erklärend, daß das Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten60 auf
das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Jerusalems
und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische Gebiete
Anwendung findet,

erinnernd an die am 13. September 1993 in Washington
erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Regelun-
gen betreffend eine vorläufige Selbstregierung durch die Regie-
rung des Staates Israel und die Palästinensische Befreiungsor-
ganisation61 sowie die darauffolgenden Durchführungsabkom-
men, namentlich das am 28. September 1995 in Washington
unterzeichnete israelisch-palästinensische Interimsabkommen
über das Westjordanland und den Gazastreifen62,

Kenntnis nehmend vom Abzug der israelischen Armee aus
dem Gazastreifen und dem Gebiet von Jericho, im Einklang mit
den von den Vertragsparteien geschlossenen Abkommen, und
von der Einsetzung der Palästinensischen Behörde in diesen
Gebieten,

sowie Kenntnis nehmend von der Rückverlegung der israe-
lischen Armee aus sechs Städten im Westjordanland,

58 Siehe A/53/136 und Add.1 sowie A/53/661.
59 A/53/259, A/53/260, A/53/264 und A/53/660.
60 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
61 A/48/486-S/26560, Anhang; siehe Official Records of the Security Council,

Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December 1993,
Dokument S/26560.

62 A/51/889-S/1997/357, Anhang; siehe Official Records of the Security
Council, Fifty-second Year, Supplement for April, May and June 1997, Doku-
ment S/1997/357.
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besorgt über die anhaltende Verletzung der Menschenrechte
des palästinensischen Volkes durch die Besatzungsmacht Isra-
el, insbesondere über die Anwendung der kollektiven Bestra-
fung, die Abriegelung von Gebieten, die Annexion und die Er-
richtung von Siedlungen, sowie über die Maßnahmen, die Isra-
el nach wie vor zur Änderung des Rechtsstatus, der geographi-
schen Beschaffenheit und der demographischen Zusammenset-
zung des besetzten palästinensischen Gebiets einschließlich
Jerusalems ergreift,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis insbesondere über
die Abriegelung des besetzten palästinensischen Gebiets ein-
schließlich Jerusalems durch die israelischen Behörden, was
die Bewegungsfreiheit von Personen und Gütern verhindert und
große wirtschaftliche und soziale Härten verursacht und gegen
das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten und die zwischen den beiden
Seiten geschlossenen Abkommen verstößt,

überzeugt von der positiven Wirkung einer vorübergehen-
den internationalen beziehungsweise ausländischen Präsenz in
dem besetzten palästinensischen Gebiet auf die Sicherheit und
den Schutz des palästinensischen Volkes,

denjenigen Ländern ihren Dank für ihren positiven Beitrag
bekundend, die sich an der vorübergehenden internationalen
Präsenz in Hebron beteiligt haben,

überzeugt von der Notwendigkeit der vollinhaltlichen
Durchführung der Resolutionen 904 (1994) und 1073 (1996)
des Sicherheitsrats,

1. stellt fest, daß alle Maßnahmen, welche die Besat-
zungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen Gebiet
einschließlich Jerusalems unter Verstoß gegen die einschlägi-
gen Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten60 und
unter Zuwiderhandlung gegen die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats ergriffen hat, unrechtmäßig sind und keine
Gültigkeit besitzen und daß diese Maßnahmen sofort einzu-
stellen sind;

2. verlangt, daß die Besatzungsmacht Israel alle Prakti-
ken und Handlungen unterläßt, die die Menschenrechte des
palästinensischen Volkes verletzen;

3. unterstreicht die Notwendigkeit, die territoriale Un-
versehrtheit des gesamten besetzten palästinensischen Gebiets
zu erhalten und die Bewegungsfreiheit von Personen und Gü-
tern in dem Gebiet, namentlich die Aufhebung der Beschrän-
kungen für die Einreise nach und die Ausreise aus Ost-
Jerusalem, und die Bewegungsfreiheit im Verkehr mit den üb-
rigen Teilen der Welt zu gewährleisten;

4. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, im Einklang
mit den geschlossenen Abkommen die Freilassung aller noch
willkürlich in Haft oder in Strafgefangenschaft befindlichen
Palästinenser zu beschleunigen;

5. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, bis zur Aus-
dehnung der Regelungen betreffend die Selbstregierung auf das

übrige besetzte Gebiet alle Grundfreiheiten des palästinensi-
schen Volkes vollständig zu achten;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/57. Der besetzte syrische Golan

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebiete beeinträchtigen63,

zutiefst besorgt darüber, daß sich der seit 1967 besetzte sy-
rische Golan nach wie vor unter israelischer militärischer Be-
setzung befindet,

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981,

sowie unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Reso-
lutionen, zuletzt Resolution 52/68 vom 10. Dezember 1997,

nach Behandlung des Berichts, den der Generalsekretär
gemäß Resolution 52/68 vorgelegt hat64,

unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutionen,
in denen sie Israel unter anderem aufgefordert hat, seine Beset-
zung der arabischen Gebiete zu beenden,

erneut die Unrechtmäßigkeit des israelischen Beschlusses
vom 14. Dezember 1981 bekräftigend, den besetzten syrischen
Golan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwal-
tung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion dieses Ge-
biets geführt hat,

erneut erklärend, daß der gewaltsame Gebietserwerb nach
dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Vereinten Na-
tionen, unzulässig ist,

sowie erneut erklärend, daß das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten65 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet,

eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats
vom 14. Juni 1967,

mit Genugtuung über die Einberufung der Friedenskonfe-
renz über den Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage der
Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. No-
vember 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, die die
Verwirklichung eines gerechten, umfassenden und dauerhaften

63 Siehe A/53/136 und Add.1 sowie A/53/661.
64 A/53/260.
65 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
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Friedens zum Ziel haben, und ihrer tiefen Besorgnis darüber
Ausdruck verleihend, daß der Friedensprozeß bei den Ver-
handlungen mit der Syrischen Arabischen Republik und Liba-
non ins Stocken geraten ist,

1. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, den einschlä-
gigen Resolutionen über den besetzten syrischen Golan Folge
zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats, worin der Rat unter anderem beschlossen hat, daß der
Beschluß Israels, den besetzten syrischen Golan seinem Recht,
seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen,
null und nichtig und ohne völkerrechtliche Wirkung ist, und
verlangt hat, daß die Besatzungsmacht Israel ihren Beschluß
umgehend rückgängig macht;

2. fordert Israel außerdem auf, die Änderung des äuße-
ren Erscheinungsbildes, der demographischen Zusammenset-
zung, der institutionellen Struktur und des Rechtsstatus des
besetzten syrischen Golan und insbesondere die Errichtung von
Siedlungen zu unterlassen;

3. stellt fest, daß alle bisherigen oder künftigen Gesetz-
gebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und -handlungen der
Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des Erschei-
nungsbildes und des Rechtsstatus des besetzten syrischen Go-
lan zum Ziel haben, null und nichtig sind, eine flagrante Ver-
letzung des Völkerrechts und des Genfer Abkommens vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten65 darstellen und keinerlei Rechtswirkung haben;

4. fordert Israel auf, davon Abstand zu nehmen, den sy-
rischen Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die israeli-
sche Staatsbürgerschaft und israelische Personalausweise auf-
zuzwingen, und von seinen gegen die Bevölkerung des besetz-
ten syrischen Golan gerichteten Unterdrückungsmaßnahmen
abzulassen;

5. mißbilligt die Verletzungen des Genfer Abkommens
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten durch Israel;

6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der ge-
nannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen und
-handlungen anzuerkennen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/58. Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des
Fragenkomplexes der Friedenssicherungseinsätze

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2006 (XIX) vom
18. Februar 1965 und alle anderen einschlägigen Resolutionen,

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/69
vom 10. Dezember 1997 und 53/2 vom 6. Oktober 1998,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Tätigkeit der Vereinten Nationen66,

anläßlich des fünfzigsten Jahrestags der Friedenssicherungs-
einsätze der Vereinten Nationen bekräftigend, daß die Anstren-
gungen der Vereinten Nationen zur friedlichen Beilegung von
Streitigkeiten, namentlich auch durch ihre Friedenssicherungs-
einsätze, unverzichtbar sind,

davon überzeugt, daß die Vereinten Nationen ihre Fähig-
keiten auf dem Gebiet der Friedenssicherung weiter verbessern
und die Wirksamkeit und Effizienz der Dislozierung ihrer Frie-
denssicherungseinsätze erhöhen müssen,

in Anbetracht des Beitrags, den alle Mitgliedstaaten der
Organisation zur Friedenssicherung leisten,

davon Kenntnis nehmend, daß zahlreiche Mitgliedstaaten,
namentlich auch truppenstellende Staaten, Interesse daran be-
kundet haben, zur Arbeit des Sonderausschusses für Friedens-
sicherungseinsätze beizutragen,

eingedenk dessen, daß es auch weiterhin notwendig ist, die
Effizienz des Sonderausschusses zu erhalten und die Wirksam-
keit seiner Tätigkeit zu steigern,

1. begrüßt den Bericht des Sonderausschusses für Frie-
denssicherungseinsätze67;

2. schließt sich den Vorschlägen, Empfehlungen und
Schlußfolgerungen des Sonderausschusses an, die in den Zif-
fern 44 bis 115 seines Berichts enthalten sind;

3. fordert die Mitgliedstaaten, das Sekretariat und die
zuständigen Organe der Vereinten Nationen nachdrücklich auf,
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Vorschlä-
ge, Empfehlungen und Schlußfolgerungen des Sonderausschus-
ses umzusetzen;

4. wiederholt, daß diejenigen Mitgliedstaaten, die in
künftigen Jahren Personal für die Friedenssicherungseinsätze
der Vereinten Nationen stellen oder sich künftig für drei auf-
einanderfolgende Jahre als Beobachter an der Arbeit des Son-
derausschusses beteiligen, auf schriftlichen Antrag an den Vor-
sitzenden des Sonderausschusses auf der darauffolgenden Aus-
schußtagung Mitglieder werden sollen;

5. beschließt, daß der Sonderausschuß im Einklang mit
seinem Mandat seine Bemühungen um eine umfassende Über-
prüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedenssi-
cherungseinsätze fortsetzen, die Umsetzung seiner früheren
Vorschläge überprüfen und über neue Vorschläge beraten soll,
um die Kapazität der Vereinten Nationen zur Erfüllung ihrer
Aufgaben auf diesem Gebiet zu erhöhen;

66 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung,
Beilage 1 (A/53/1).

67 A/53/127.
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6. ersucht den Sonderausschuß, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
seine Tätigkeit vorzulegen;

7. beschließt, den Punkt "Umfassende Überprüfung aller
Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedenssicherungsein-
sätze" in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten
Tagung aufzunehmen.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/59. Informationsfragen

A

INFORMATION IM DIENSTE DER MENSCHHEIT

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen
Bericht des Informationsausschusses68,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über Informationsfragen69,

fordert mit Nachdruck, daß alle Länder, die Organisationen
des gesamten Systems der Vereinten Nationen und alle ande-
ren, die es angeht, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf die
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und die Grund-
sätze der Presse- und Informationsfreiheit sowie der Unabhän-
gigkeit, des Pluralismus und der Vielfalt der Medien, zutiefst
besorgt über die zwischen den entwickelten Ländern und den
Entwicklungsländern bestehenden Disparitäten und die sich
aufgrund dieser Disparitäten ergebenden Folgen jedweder Art,
die sich auf die Fähigkeit der öffentlichen, privaten oder son-
stigen Medien sowie von Einzelpersonen in den Entwick-
lungsländern auswirken, Informationen zu verbreiten und ihre
Auffassungen sowie ihre kulturellen und ethischen Wertvor-
stellungen mittels ihrer eigenen kulturellen Produktion mitzu-
teilen und die Vielfalt der Informationsquellen und den freien
Zugang zu Informationen zu sichern, in Anerkennung der in
diesem Kontext erhobenen Forderung nach einer, wie es in den
Vereinten Nationen und in anderen internationalen Foren heißt,
"neuen Weltinformations- und -kommunikationsordnung, die
als ein in ständiger Entwicklung begriffener Prozeß zu sehen
ist",

a) zusammenarbeiten und zusammenwirken, um die be-
stehenden Disparitäten im Informationsfluß auf allen Ebenen
zu verringern, indem sie den Ausbau der Kommunikationsin-
frastrukturen und -kapazitäten in den Entwicklungsländern
stärker unterstützen, unter gebührender Berücksichtigung der
Bedürfnisse dieser Länder und des Vorrangs, den sie diesen
Bereichen beimessen, mit dem Ziel, es ihnen und den öffentli-
chen, privaten oder sonstigen Medien in den Entwicklungslän-

68 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung,
Beilage 21 (A/53/21/Rev.1).

69 A/53/509.

dern zu gestatten, frei und unabhängig ihre eigene Informa-
tions- und Kommunikationspolitik zu entwickeln, Medien und
Einzelpersonen stärker am Kommunikationsprozeß zu beteili-
gen und einen freien Informationsfluß auf allen Ebenen sicher-
zustellen;

b) sicherstellen, daß Journalisten ihrer beruflichen Tätig-
keit ungehindert und wirkungsvoll nachgehen können, und alle
tätlichen Angriffe auf sie entschieden verurteilen;

c) Unterstützung gewähren, damit die praktischen Aus-
bildungsprogramme für Presse-, Rundfunk- und Fernsehjour-
nalisten öffentlicher, privater und sonstiger Medien in den
Entwicklungsländern beibehalten und ausgebaut werden;

d) regionale Bemühungen und die Zusammenarbeit zwi-
schen den Entwicklungsländern sowie die Zusammenarbeit
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungslän-
dern fördern, um das Kommunikationspotential zu stärken und
die Medieninfrastruktur und die Kommunikationstechnologien
in den Entwicklungsländern, insbesondere in den Bereichen
Ausbildung und Informationsverbreitung, zu verbessern;

e) sich zusätzlich zur bilateralen Zusammenarbeit bemü-
hen, den Entwicklungsländern und ihren öffentlichen, privaten
oder sonstigen Medien unter gebührender Berücksichtigung
ihrer Interessen und Bedürfnisse im Informationsbereich sowie
der im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen bereits
getroffenen Maßnahmen jede nur mögliche Unterstützung und
Hilfe zu gewähren, wozu insbesondere auch folgende Maß-
nahmen gehören:

i) die Entwicklung der menschlichen und technischen
Ressourcen, die für die Verbesserung der Informa-
tions- und Kommunikationssysteme in den Entwick-
lungsländern unerläßlich sind, und die Unterstützung
bei der Fortführung und dem Ausbau praktischer
Ausbildungsprogramme, wie etwa derjenigen, die in
den Entwicklungsländern unter öffentlicher wie auch
privater Schirmherrschaft bereits überall durchgeführt
werden;

ii) die Schaffung von Bedingungen, die es den Entwick-
lungsländern und ihren öffentlichen, privaten oder
sonstigen Medien ermöglichen, unter Einsatz ihrer
nationalen und regionalen Ressourcen über die ihren
nationalen Bedürfnissen entsprechenden Kommu-
nikationstechnologien wie auch über die erforderli-
chen Programme, insbesondere für Hörfunk- und
Fernsehsendungen, zu verfügen;

iii) Hilfe bei der Herstellung und beim Ausbau von subre-
gionalen, regionalen und interregionalen Fernmelde-
verbindungen, insbesondere zwischen Entwicklungs-
ländern;

iv) nach Bedarf die Erleichterung des Zugangs der Ent-
wicklungsländer zu den auf dem freien Markt erhältli-
chen modernen Kommunikationstechnologien;
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f) volle Unterstützung für das von der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
getragene Internationale Programm für die Entwicklung des
Kommunikationswesens70 gewähren, mit dem öffentliche wie
private Medien unterstützt werden sollen.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

B

INFORMATIONSPOLITIK UND INFORMATIONSTÄTIGKEIT DER

VEREINTEN NATIONEN

Die Generalversammlung,

erneut auf ihren Beschluß hinweisend, die Rolle des Infor-
mationsausschusses als ihr wichtigstes Nebenorgan für die Ab-
gabe von Empfehlungen an die Generalversammlung im Zu-
sammenhang mit der Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilung
Presse und Information zu konsolidieren,

erfreut darüber, daß der Generalsekretär den Dienstposten
des Untergeneralsekretärs für Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit eingerichtet hat, dessen Inhaber die Hauptabteilung
Presse und Information leiten soll, und feststellend, daß der
Generalsekretär mit der in dem Bericht "Global vision, local
voice: a strategic communications programme for the United
Nations" der Arbeitsgruppe für die Neuausrichtung der Infor-
mationstätigkeit der Vereinten Nationen71 zum Ausdruck ge-
brachten Auffassung übereinstimmt, wonach die Informations-
und Kommunikationsaufgaben im Mittelpunkt des strategi-
schen Managements der Organisation stehen sollen,

1. bekräftigt ihre Resolution 13 (I) vom 13. Februar
1946, mit der sie die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und
Information geschaffen hat;

2. fordert den Generalsekretär auf, die die Informa-
tionspolitik und die Informationstätigkeit der Vereinten Natio-
nen betreffenden Empfehlungen in Ziffer 2 ihrer Resoluti-
on 48/44 B vom 10. Dezember 1993 vollinhaltlich umzusetzen;

3. bringt ihre Besorgnis über die Tendenz zum Aus-
druck, die für die Hauptabteilung Presse und Information ver-
anschlagten Mittel zu kürzen, und erklärt erneut, daß jedwede
Änderung oder Kürzung mit den bestehenden Haushaltsvor-
schriften sowie mit Artikel 17 der Charta der Vereinten Natio-
nen im Einklang stehen muß;

4. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin die von
der Generalversammlung festgelegten Mandate voll durchzu-
führen;

70 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft
und Kultur, Records of the General Conference, Twenty-first Session, Belgrade,
23 September to 28 October 1980, Vol. 1, Resolutions, Abschnitt III.4, Resolu-
tion 4/21.

71 A/AC.198/1997/CRP.1, Anhang.

5. nimmt Kenntnis von dem Konzeptrahmen für die Neu-
ausrichtung der Informationstätigkeit der Vereinten Nationen,
den der Generalsekretär in seinem Bericht über die Durchfüh-
rung der Maßnahmen auf dem Gebiet der Information und
Kommunikation72 umrissen hat, ermutigt ihn, seine Vorschläge
zur Neuausrichtung der Informations- und Kommunikationstä-
tigkeit der Vereinten Nationen unter Berücksichtigung der von
den Mitgliedstaaten diesbezüglich zum Ausdruck gebrachten
Auffassungen weiter auszuarbeiten, und ersucht ihn, dem In-
formationsausschuß zur Behandlung auf seiner einundzwanzig-
sten Tagung im Jahr 1999 einen detaillierten Plan zu dieser
Frage vorzulegen;

6. betont, daß die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion im Rahmen ihrer Neuausrichtung ihre Tätigkeit auf denje-
nigen Gebieten weiterführen und verbessern soll, die für die
Entwicklungsländer und andere Länder mit besonderen Be-
dürfnissen, namentlich die Übergangsländer, von besonderem
Interesse sind, und daß diese Neuausrichtung dazu beitragen
soll, die zwischen den Entwicklungsländern und den entwik-
kelten Ländern bestehende Kluft auf dem außerordentlich
wichtigen Gebiet der Information und Kommunikation zu
überbrücken;

7. nimmt mit Dank Kenntnis von den Bemühungen, die
der Generalsekretär unternimmt, damit die Hauptabteilung
Presse und Information für die Einrichtung von Informations-
stellen von Friedenssicherungseinsätzen und anderen Feldein-
sätzen der Vereinten Nationen und für deren tägliche Aufga-
benwahrnehmung über eine stärkere Kapazität auf dem Gebiet
der Öffentlichkeitsarbeit verfügt, und ersucht das Sekretariat,
auch weiterhin sicherzustellen, daß die Hauptabteilung Presse
und Information durch dienststellenübergreifende Konsultatio-
nen und die Koordinierung mit anderen Fachabteilungen des
Sekretariats in die Planungsphase künftiger Einsätze mit einbe-
zogen wird;

8. legt dem Generalsekretär nahe, nach Bedarf die Kon-
sultationsmechanismen zwischen der Hauptabteilung Presse
und Information und den anderen Fachabteilungen des Sekreta-
riats, insbesondere denjenigen, die sich mit Entwicklungsfragen
befassen, weiter zu verstärken;

9. nimmt Kenntnis von dem Bericht über die Überprü-
fung der wichtigsten Veröffentlichungen der Hauptabteilung
Presse und Information, den der Generalsekretär dem Informa-
tionsausschuß auf seiner neunzehnten Tagung vorgelegt hat73,
und fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, alles zu tun,
um die rechtzeitige Herstellung und Verteilung der wichtigsten
Veröffentlichungen der Vereinten Nationen in allen Amtsspra-
chen zu gewährleisten;

10. betont, daß die Veröffentlichungen einem nachweisba-
ren Bedarf entsprechen, sich nicht mit anderen Veröffentli-
chungen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen über-
schneiden und kostenbewußt produziert werden sollen;

72 A/AC.198/1998/2.
73 A/AC.198/1997/3.
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11. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, alles
zu tun, um sicherzustellen, daß die Veröffentlichungen sowie
die sonstigen Informationsprodukte der Hauptabteilung Presse
und Information umfassende, objektive und ausgewogene In-
formationen über die Fragen enthalten, mit denen sich die Ver-
einten Nationen befassen, und daß dabei stets die redaktionelle
Unabhängigkeit, eine unparteiliche und sachlich richtige Be-
richterstattung und die volle Übereinstimmung mit den Resolu-
tionen und Beschlüssen der Generalversammlung gewahrt wer-
den;

12. fordert den Generalsekretär auf, sicherzustellen, daß
die Vertreter der Mitgliedstaaten uneingeschränkten und di-
rekten Zugang zu den vom Büro des Sprechers des Generalse-
kretärs am Amtssitz veranstalteten Informationssitzungen ha-
ben, und dafür zu sorgen, daß die Ergebnisse dieser Sitzungen
eine noch weitere Verbreitung finden;

13. fordert den Generalsekretär außerdem auf, alles zu
tun, um zu gewährleisten, daß alle Informationen, die den Me-
dien übergeben werden, den Delegationen rechtzeitig zur Ver-
fügung gestellt werden;

14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Überprüfung der Veröffentlichungen der Hauptabtei-
lung Presse und Information auf dem Gebiet der Entwicklung,
der dem Informationsausschuß auf seiner neunzehnten Tagung
vorgelegt wurde74, und ersucht ihn, erneute Anstrengungen zu
unternehmen, um der Notwendigkeit einer weiteren Verbrei-
tung von Informationen im Zusammenhang mit der Entwick-
lung besser Rechnung zu tragen;

15. begrüßt den dem Informationsausschuß auf seiner
neunzehnten Tagung vorgelegten Bericht des Generalsekretärs
über die Evaluierung der Dag-Hammarskjöld-Bibliothek75 und
legt dem Generalsekretär nahe, auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um die Bibliothek mit den neuesten Techno-
logien auszustatten und auf diese Weise sicherzustellen, daß sie
ihrer Rolle als allgemein zugängliche Quelle von Informationen
über die Vereinten Nationen für die Mitgliedstaaten und ande-
ren Benutzer auch künftig und in verstärktem Maße gerecht
wird;

16. bekräftigt, welche Wichtigkeit die Mitgliedstaaten der
Rolle der Informationszentren der Vereinten Nationen im Hin-
blick auf die wirksame und umfassende Verbreitung von Infor-
mationen in allen Teilen der Welt beimessen, insbesondere in
den Entwicklungsländern und in den Übergangsländern und vor
allem in Ländern, in denen es notwendig ist, daß die Tätigkei-
ten der Vereinten Nationen besser verstanden werden;

17. bekräftigt außerdem, daß die Informationszentren der
Vereinten Nationen die Hauptziele erfüllen, die der Ausschuß
in seinem Bericht über seine neunte Tagung dargelegt hat76;

74 A/AC.198/1997/4.
75 A/AC.198/1997/2 und Add.1.
76 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundvierzigste Tagung,

Beilage 21 (A/42/21), Abschnitt III.D, Empfehlung 36.

18. nimmt Kenntnis von den Vorschlägen betreffend die
Informationszentren der Vereinten Nationen, die in dem Be-
richt der Arbeitsgruppe des Generalsekretärs über die Neuaus-
richtung der Informationstätigkeit der Vereinten Nationen71

enthalten sind, namentlich von dem Vorschlag, einen Verbund
der Informationszentren der Vereinten Nationen zu organi-
sieren und regionale Knotenpunkte einzurichten, und vermerkt,
daß diese Vorschläge derzeit von der Hauptabteilung Presse
und Information geprüft werden;

19. nimmt außerdem Kenntnis von dem dem Informa-
tionsausschuß auf seiner neunzehnten Tagung vorgelegten Be-
richt des Generalsekretärs über die Ergebnisse des Versuchs,
Informationszentren der Vereinten Nationen in Ortsbüros des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen einzuglie-
dern77;

20. nimmt ferner Kenntnis von der Stellungnahme, die die
Arbeitsgruppe des Generalsekretärs über die Neuausrichtung
der Informationstätigkeit der Vereinten Nationen zu den erheb-
lichen Problemen abgegeben hat, auf die einige so integrierte
Informationszentren bei der Wahrnehmung ihrer Informations-
und Kommunikationsaufgaben gestoßen sind, und ersucht
dementsprechend den Generalsekretär, diese Erfahrungen zu
berücksichtigen;

21. betont, daß künftige Eingliederungsmaßnahmen unter
Berücksichtigung der Auffassungen des Gastlandes kosten-
wirksam und von Fall zu Fall durchgeführt werden sollen und
daß dabei sichergestellt werden soll, daß sich dies nicht nach-
teilig auf die Informationsaufgaben und die Autonomie der In-
formationszentren der Vereinten Nationen auswirkt, und er-
sucht den Generalsekretär, dem Informationsausschuß auf sei-
ner einundzwanzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

22. betont, daß es notwendig ist, frühere Fälle der Ein-
gliederung von Informationszentren der Vereinten Nationen im
Einklang mit Abschnitt III Ziffer 87 der Resolution 52/220 der
Generalversammlung vom 22. Dezember 1997 zu überprüfen,
um die Situation gegebenenfalls zu beheben;

23. ersucht darum, daß die Auffassungen der betreffenden
Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung von Vorschlägen für die
Einrichtung regionaler Knotenpunkte voll berücksichtigt wer-
den;

24. bekräftigt die Rolle, die der Generalversammlung im
Zusammenhang mit der Eröffnung neuer Informationszentren
der Vereinten Nationen zukommt, und bittet den Generalse-
kretär, alle von ihm für notwendig erachteten Empfehlungen in
bezug auf die Errichtung und den Standort dieser Zentren ab-
zugeben;

25. nimmt Kenntnis von den Informationen des General-
sekretärs über die Veranschlagung von Mitteln für die Infor-
mationszentren der Vereinten Nationen im Jahre 199578 und
fordert ihn auf, weiterhin nach Mitteln und Wegen zur Ratio-

77 A/AC.198/1997/5.
78 Siehe A/AC.198/1996/2.
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nalisierung und zur ausgewogenen Verteilung der verfügbaren
Ressourcen an alle Informationszentren der Vereinten Nationen
zu suchen und dem Informationsausschuß auf seiner einund-
zwanzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

26. begrüßt die Maßnahmen, die einige Mitgliedstaaten
im Hinblick auf die finanzielle und materielle Unterstützung
der Informationszentren der Vereinten Nationen in ihren je-
weiligen Hauptstädten ergriffen haben, und bittet den General-
sekretär, sich bei Bedarf über die Hauptabteilung Presse und
Information mit den Mitgliedstaaten ins Benehmen zu setzen,
ob den Zentren auf nationaler Ebene zusätzliche freiwillige
Unterstützung gewährt werden kann, und dabei zu berücksich-
tigen, daß eine derartige Unterstützung kein Ersatz für die volle
Veranschlagung von Mitteln für die Informationszentren der
Vereinten Nationen im Programmhaushalt der Vereinten Na-
tionen sein soll;

27. nimmt Kenntnis von den Anträgen Gabuns, Guineas,
Haitis und Kirgisistans auf Errichtung von Informationszentren
beziehungsweise Informationsstellen;

28. anerkennt die fortgesetzte und verstärkte Zusammen-
arbeit zwischen der Hauptabteilung Presse und Information und
der Friedensuniversität in Costa Rica, die als Koordinierungs-
stelle für die Förderung von Aktivitäten der Vereinten Nationen
und für die Verbreitung von Informationsmaterial der Verein-
ten Nationen fungiert;

29. bekundet ihre volle Unterstützung für die umfassende,
genaue, ausgewogene und prompte Berichterstattung über die
Tätigkeit der Vereinten Nationen durch die weitere Herausgabe
von Pressemitteilungen der Vereinten Nationen in den beiden
Arbeitssprachen des Sekretariats, nämlich in Englisch und in
Französisch, und erforderlichenfalls in anderen Sprachen und
betont, wie wichtig es ist, daß die Pressemitteilungen in den
beiden Arbeitssprachen auch weiterhin rasch erscheinen und
von hoher Qualität sind;

30. betont, daß der Hörfunk eines der kostenwirksamsten
Medien mit der größten Breitenwirkung ist, das der Hauptab-
teilung Presse und Information zur Verfügung steht, und daß er
im Einklang mit der Resolution 48/44 B der Generalversamm-
lung ein wichtiges Instrument bei Tätigkeiten der Vereinten
Nationen auf Gebieten wie der Entwicklung und der Friedens-
sicherung darstellt;

31. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs
über den Aufbau einer internationalen Sendekapazität des Hör-
funks der Vereinten Nationen79;

32. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die
Gestaltung und den Umfang des Pilotprojekts betreffend eine
internationale Sendekapazität des Hörfunks der Vereinten Na-
tionen vorzulegen, den der Informationsausschuß auf seiner
einundzwanzigsten Tagung im Jahr 1999 behandeln wird;

79 A/AC.198/1998/4.

33. vermerkt in diesem Zusammenhang, daß die Haupt-
abteilung Presse und Information beabsichtigt, mit den Mit-
gliedstaaten in Verbindung zu treten, um festzustellen, ob sie
bereit sind, technische Einrichtungen für das Pilotprojekt zur
Verfügung zu stellen, und diese Informationen in den in Zif-
fer 32 genannten Bericht aufzunehmen;

34. regt an, daß die Programme des Hörfunks der Ver-
einten Nationen in allen verfügbaren Sprachen in die Home-
page der Vereinten Nationen im Internet aufgenommen wer-
den;

35. unterstreicht, daß es nach wie vor wichtig ist, daß die
Hauptabteilung Presse und Information bei der Verbreitung
von Informationen über die Vereinten Nationen von den her-
kömmlichen Kanälen und den Massenmedien Gebrauch macht,
und ermutigt die Hauptabteilung Presse und Information, sich
die jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Informations-
technologie, wie beispielsweise das Internet, voll zunutze zu
machen, um unter Berücksichtigung der Sprachenvielfalt der
Organisation die Verbreitung von Informationen über die Ver-
einten Nationen kostenwirksam zu verbessern;

36. begrüßt die Schritte, die die Hauptabteilung Presse
und Information unternimmt, um ihre Aufgabe, die Homepage
der Vereinten Nationen zu verwalten, zu koordinieren und mit
Informationen für die Öffentlichkeit zu versorgen, besser wahr-
nehmen zu können;

37. dankt für das fortlaufende Programm, das die
Hauptabteilung Presse und Information für Rundfunk- und
Pressejournalisten aus Entwicklungsländern durchführt, und
fordert, daß es weiter ausgebaut wird, damit es einer größeren
Zahl von Lehrgangsteilnehmern aus den Entwicklungsländern
sowie aus den Übergangsländern offentsteht;

38. anerkennt die wichtige Tätigkeit der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
und ihre Zusammenarbeit mit den Nachrichtenagenturen und
Rundfunkanstalten in den Entwicklungsländern bei der Ver-
breitung von Informationen über vorrangige Fragen;

39. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information,
auch in Zukunft für den größtmöglichen Zugang zu den Füh-
rungen durch die Vereinten Nationen zu sorgen und sicherzu-
stellen, daß die Ausstellungen in den öffentlich zugänglichen
Bereichen auch weiterhin so informativ, aktuell, sachgemäß
und technologisch innovativ wie möglich gestaltet werden;

40. fordert die Hauptabteilung Presse und Information
nachdrücklich auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen,
namentlich durch die Bereitstellung zweckdienlicher und sach-
licher Informationen, damit die in dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Konfliktursachen und die Förderung dauerhaf-
ten Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika80

enthaltenen großen Ziele verwirklicht werden können;

80 A/52/871-S/1998/318; siehe Official Records of the Security Council, Fifty-
third Year, Supplement for April, May and June 1998, Dokument S/1998/318.
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41. erinnert an ihre Resolutionen betreffend die Folgen
der Katastrophe von Tschernobyl, insbesondere die Resolu-
tionen 51/138 B vom 13. Dezember 1996 und 52/172 vom
16. Dezember 1997, und ermutigt die Hauptabteilung Presse
und Information, in Zusammenarbeit mit den interessierten
Ländern und den in Betracht kommenden Organisationen und
Organen des Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Öffentlichkeit bes-
ser über die Folgen dieser Katastrophe aufzuklären;

42. ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus-
schuß auf seiner einundzwanzigsten Tagung im Jahr 1999 und
der Generalversammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung
im Jahr 1999 über die Tätigkeit der Hauptabteilung Presse und
Information und über die Durchführung der in dieser Resolu-
tion enthaltenen Empfehlungen Bericht zu erstatten;

43. beschließt, daß der Bericht des Informationsausschus-
ses ab der einundzwanzigsten Tagung des Ausschusses von
einer allen Mitgliedstaaten offenstehenden Arbeitsgruppe er-
stellt wird;

44. ersucht den Informationsausschuß, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung Bericht zu er-
statten;

45. beschließt, den Punkt "Informationsfragen" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/60. Informationen aus den Gebieten ohne Selbstregie-
rung, übermittelt gemäß Artikel 73 e) der Charta
der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderausschus-
ses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker über die gemäß Artikel 73 e) der Charta der Vereinten Na-
tionen übermittelten Informationen aus den Gebieten ohne
Selbstregierung81 und nach Prüfung der vom Sonderausschuß
hinsichtlich dieser Informationen ergriffenen Maßnahmen,

sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs82,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom
16. Dezember 1963, worin sie den Sonderausschuß ersucht hat,
die dem Generalsekretär gemäß Artikel 73 e) der Charta der
Vereinten Nationen übermittelten Informationen zu untersu-
chen und sie bei der Prüfung des Standes der Verwirklichung
der in ihrer Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960
enthaltenen Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker voll zu berücksichtigen,

81 A/53/23 (Teil IV), Kap. VIII. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 23.

82 A/53/263.

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 52/71 vom 10. De-
zember 1997, worin sie den Sonderausschuß ersucht hat, die
ihm mit Resolution 1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben wei-
ter wahrzunehmen,

betonend, wie wichtig es ist, daß die Verwaltungsmächte
insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu erstellen-
den Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete rechtzeitig aus-
reichende Informationen gemäß Artikel 73 e) der Charta über-
mitteln,

1. billigt  das Kapitel im Bericht des Sonderausschusses
für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker,
das sich auf die gemäß Artikel 73 e) der Charta der Vereinten
Nationen übermittelten Informationen aus den Gebieten ohne
Selbstregierung bezieht81;

2. erklärt erneut, daß die jeweilige Verwaltungsmacht
weiterhin gemäß Artikel 73 e) der Charta Informationen über
das betreffende Gebiet übermitteln soll, solange kein Beschluß
der Generalversammlung selbst vorliegt, wonach ein Gebiet
ohne Selbstregierung die volle Selbstregierung nach Kapitel XI
der Charta erlangt hat;

3. ersucht die betreffenden Verwaltungsmächte, dem
Generalsekretär jetzt und auch künftig spätestens sechs Monate
nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen Gebieten
die in Artikel 73 e) der Charta vorgeschriebenen Informationen
sowie möglichst ausführliche Informationen über politische und
konstitutionelle Entwicklungen in diesen Gebieten zu übermit-
teln;

4. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang mit
der Erstellung der Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete
auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, daß ausreichende Infor-
mationen aus allen verfügbaren veröffentlichten Quellen heran-
gezogen werden;

5. ersucht den Sonderausschuß, die ihm mit Resolution
1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben nach den üblichen Ver-
fahren weiterhin wahrzunehmen und der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstat-
ten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/61. Wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten, die sich
nachteilig auf die Interessen der Völker der Gebie-
te ohne Selbstregierung auswirken

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes "Wirtschaftliche und sonsti-
ge Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker
der Gebiete ohne Selbstregierung auswirken",

nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung
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der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an ko-
loniale Länder und Völker83,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 sowie auf alle anderen einschlägigen Resolutio-
nen, darunter insbesondere Resolution 46/181 vom 19. De-
zember 1991,

in Bekräftigung der nach der Charta der Vereinten Nationen
bestehenden feierlichen Verpflichtung der Verwaltungsmächte,
den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und bildungs-
mäßigen Fortschritt der Einwohner der ihrer Verwaltung unter-
stehenden Gebiete zu fördern sowie die menschlichen und na-
türlichen Ressourcen dieser Gebiete vor Mißbrauch zu schüt-
zen,

sowie erneut erklärend, daß jede wirtschaftliche und sonsti-
ge Aktivität, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker
der Gebiete ohne Selbstbestimmung und auf die Ausübung ih-
res Rechts auf Selbstbestimmung im Einklang mit der Charta
der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung auswirkt, im Widerspruch zu den Zielen und
Grundsätzen der Charta steht,

ferner erneut erklärend, daß die natürlichen Ressourcen das
Erbe der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, namentlich
auch der autochthonen Bevölkerungsgruppen, sind,

im Bewußtsein der Besonderheiten der geographischen La-
ge, der Größe und der wirtschaftlichen Gegebenheiten jedes
solchen Gebiets und eingedenk der Notwendigkeit, die Stabili-
tät, Diversifizierung und Stärkung der Wirtschaft eines jeden
Gebiets zu fördern,

sich dessen bewußt, daß die kleinen Hoheitsgebiete für
Naturkatastrophen und die Zerstörung der Umwelt besonders
anfällig sind,

sowie sich dessen bewußt, daß ausländische Wirtschaftsin-
vestitionen, sofern sie in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung
der Gebiete ohne Selbstregierung erfolgen und ihren Wünschen
entsprechen, einen wertvollen Beitrag zur sozioökonomischen
Entwicklung dieser Gebiete sowie zur Ausübung ihres Rechts
auf Selbstbestimmung leisten können,

besorgt über alle Aktivitäten, deren Ziel darin besteht, die
natürlichen und menschlichen Ressourcen der Gebiete ohne
Selbstregierung entgegen den Interessen der Bewohner dieser
Gebiete auszubeuten,

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schlußdo-
kumente der aufeinanderfolgenden Konferenzen der Staats-
und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder sowie der
von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Or-
ganisation der afrikanischen Einheit, dem Südpazifischen Fo-
rum und der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Reso-
lutionen,

83 A/53/23 (Teil III), Kap. V. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung. Dreiundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 23.

1. bekräftigt das Recht der Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung auf Selbstbestimmung im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV)
der Generalversammlung, welche die Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
enthält, sowie ihr Recht darauf, ihre natürlichen Ressourcen zu
nutzen und zu ihrem eigenen Wohl darüber zu verfügen;

2. bestätigt den Wert ausländischer Wirtschaftsinvesti-
tionen, die in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung der Ge-
biete ohne Selbstregierung und entsprechend ihren Wünschen
mit dem Ziel erfolgen, einen wirksamen Beitrag zur sozioöko-
nomischen Entwicklung dieser Gebiete zu leisten;

3. erklärt erneut, daß die Verwaltungsmächte nach der
Charta dafür verantwortlich sind, den politischen, wirtschaftli-
chen, sozialen und bildungsmäßigen Fortschritt der Gebiete
ohne Selbstregierung zu fördern, und bekräftigt die legitimen
Rechte der Völker dieser Gebiete auf ihre natürlichen Ressour-
cen;

4. bekräftigt ihre Besorgnis über alle Aktivitäten, die
darauf gerichtet sind, die natürlichen Ressourcen, die das Erbe
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, einschließlich der
autochthonen Bevölkerungsgruppen, in der Karibik, im Pazifik
und in anderen Regionen sind, sowie ihre menschlichen Res-
sourcen entgegen den Interessen dieser Bevölkerung und auf
eine Weise auszubeuten, die sie ihrer Verfügungsgewalt über
diese Ressourcen beraubt;

5. stellt fest, daß alle wirtschaftlichen und sonstigen Ak-
tivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker der
Gebiete ohne Selbstregierung auswirken, vermieden werden
müssen;

6. fordert alle Regierungen abermals auf, soweit nicht
bereits geschehen, im Einklang mit den einschlägigen Bestim-
mungen der Resolution 2621 (XXV) der Generalversammlung
vom 12. Oktober 1970 Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und an-
dere Maßnahmen bezüglich ihrer Staatsangehörigen und der
ihrer Rechtsprechung unterstehenden juristischen Personen zu
ergreifen, die in Gebieten ohne Selbstregierung Unternehmen
besitzen und betreiben, die den Interessen der Einwohner die-
ser Gebiete abträglich sind, damit der Tätigkeit solcher Unter-
nehmen ein Ende gesetzt wird;

7. erklärt erneut, daß die in Verletzung der einschlägi-
gen Resolutionen der Vereinten Nationen erfolgende miß-
bräuchliche Ausbeutung und Plünderung der Meeres- und der
sonstigen natürlichen Ressourcen der Gebiete ohne Selbstregie-
rung eine Bedrohung der Unversehrtheit und des Wohlstands
dieser Gebiete darstellt;

8. bittet alle Regierungen und Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen, im Rahmen des Möglichen alles
zu tun, um sicherzustellen, daß die ständige Souveränität der
Völker der Gebiete ohne Selbstregierung über ihre natürlichen
Ressourcen voll respektiert und geschützt wird;
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9. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte nach-
drücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um das un-
veräußerliche Recht der Völker der Gebiete ohne Selbstregie-
rung auf ihre natürlichen Ressourcen sowie ihr Recht auf Aus-
übung und Beibehaltung der Verfügungsgewalt über die künf-
tige Erschließung dieser Ressourcen zu sichern und zu garan-
tieren, und ersucht die Verwaltungsmächte, alle erforderlichen
Maßnahmen zum Schutz der Eigentumsrechte der Völker die-
ser Gebiete zu ergreifen;

10. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte auf, dafür
zu sorgen, daß in den ihrer Verwaltung unterstehenden Ho-
heitsgebieten keine diskriminierenden Arbeitsbedingungen
herrschen, sowie in jedem Hoheitsgebiet ein gerechtes Entloh-
nungssystem zu fördern, das ohne Diskriminierung für alle Be-
wohner gilt;

11. ersucht den Generalsekretär, die Weltöffentlichkeit
auch weiterhin mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln über
jede Aktivität zu informieren, die sich nachteilig auf die Aus-
übung des Selbstbestimmungsrechts der Völker von Gebieten
ohne Selbstregierung im Einklang mit der Charta und der Re-
solution 1514 (XV) der Generalversammlung auswirkt;

12. appelliert an die Massenmedien, die Gewerkschaften
und die nichtstaatlichen Organisationen sowie an Einzelperso-
nen, ihre Bemühungen um die Förderung des wirtschaftlichen
Wohls der Völker von Gebieten ohne Selbstregierung fortzu-
setzen;

13. beschließt, die Lage in den Gebieten ohne Selbstregie-
rung zu verfolgen, um sicherzustellen, daß die gesamte Wirt-
schaftstätigkeit in diesen Gebieten auf die Stärkung und Diver-
sifizierung ihrer Volkswirtschaften im Interesse der Völker der
Gebiete ohne Selbstregierung, einschließlich der autochthonen
Bevölkerungsgruppen, und auf die Förderung der wirtschaftli-
chen und finanziellen Existenzfähigkeit dieser Hoheitsgebiete
gerichtet ist;

14. ersucht den Sonderausschuß für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer vier-
undfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/62. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker durch die Sonderorganisationen und die
den Vereinten Nationen angeschlossenen interna-
tionalen Institutionen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes "Verwirklichung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale

Länder und Völker durch die Sonderorganisationen und die den
Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen Institutio-
nen",

sowie nach Behandlung der zu dieser Frage vorgelegten
Berichte des Generalsekretärs84 und des amtierenden Vorsit-
zenden des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker über seine Konsultationen mit
dem Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats85,

nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses86,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960,
die Resolutionen des Sonderausschusses sowie die anderen
einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse, insbesondere die
Resolution 1997/66 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
25. Juli 1997,

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schlußdo-
kumente der aufeinanderfolgenden Konferenzen der Staats-
und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder sowie der
von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Or-
ganisation der afrikanischen Einheit, dem Südpazifischen Fo-
rum und der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Reso-
lutionen,

sich der Notwendigkeit bewußt, die Verwirklichung der in
ihrer Resolution 1514 (XV) enthaltenen Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker zu erleichtern,

in Anbetracht dessen, daß die große Mehrheit der verblei-
benden Gebiete ohne Selbstregierung kleine Inselgebiete sind,

mit Genugtuung über die Hilfe, die den Gebieten ohne
Selbstregierung von bestimmten Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
insbesondere vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen, gewährt wird,

betonend, daß die Planung und Verwirklichung einer nach-
haltigen Entwicklung der kleinen Inselgebiete ohne Selbstre-
gierung aufgrund ihrer begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten
besondere Herausforderungen mit sich bringen, mit denen sie
ohne die weitere Zusammenarbeit und Unterstützung der Son-
derorganisationen und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen nur schwer fertig werden können,

sowie betonend, daß es wichtig ist, die erforderlichen Mittel
zur Finanzierung umfangreicherer Hilfsprogramme für die be-
troffenen Völker zu beschaffen, und daß in dieser Hinsicht die

84 A/53/130 und Korr.1.
85 A/AC.109/L.1880.
86 A/53/23 (Teil IV), Kap. VII. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-

zielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 23.
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Unterstützung aller großen Finanzierungsinstitutionen im Sy-
stem der Vereinten Nationen gewonnen werden muß,

erneut erklärend, daß die Sonderorganisationen und ande-
ren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen ihrem
Auftrag gemäß die Aufgabe haben, in ihrem jeweiligen Zustän-
digkeitsbereich alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um
die vollinhaltliche Durchführung der Resolution 1514 (XV) der
Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen
sicherzustellen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Organisation der
afrikanischen Einheit, das Südpazifische Forum und die Karibi-
sche Gemeinschaft sowie andere Regionalorganisationen für
die fortgesetzte Unterstützung und Hilfe, die sie den Sonderor-
ganisationen und anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen in dieser Hinsicht gewährt haben,

ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, daß engere Kon-
takte und Konsultationen zwischen den Sonderorganisationen
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen und den Regionalorganisationen sowie untereinander mit
dazu beitragen, die effektive Ausarbeitung von Hilfsprogram-
men für die betroffenen Völker zu erleichtern,

in Anbetracht der unbedingten Notwendigkeit, die Aktivi-
täten der Sonderorganisationen und der anderen Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen bei der Durchführung der
verschiedenen Beschlüsse der Vereinten Nationen im Zusam-
menhang mit der Entkolonialisierung ständig zu überprüfen,

in Anbetracht der äußerst instabilen Volkswirtschaften der
kleinen Inselgebiete ohne Selbstregierung und ihrer Anfällig-
keit für Naturkatastrophen, wie Hurrikane, Zyklone und das
Ansteigen des Meeresspiegels, sowie unter Hinweis auf ihre
einschlägigen Resolutionen,

unter Hinweis auf die Resolution 52/73 der Generalver-
sammlung vom 10. Dezember 1997 über die Verwirklichung
der Erklärung durch die Sonderorganisationen und die den
Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen Institutio-
nen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des amtierenden
Vorsitzenden des Sonderausschusses für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker über seine Konsultatio-
nen mit dem Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats85 und
macht sich die sich daraus ergebenden Feststellungen und An-
regungen zu eigen87;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs84;

3. empfiehlt, daß sich alle Staaten in den Sonderorgani-
sationen und anderen Organisationen des Systems der Verein-

87 Siehe E/1998/76.

ten Nationen verstärkt darum bemühen, die vollständige und
wirksame Verwirklichung der in der Resolution 1514 (XV) der
Generalversammlung enthaltenen Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und
anderer einschlägiger Resolutionen der Vereinten Nationen
sicherzustellen;

4. erklärt erneut, daß sich die Sonderorganisationen und
anderen Organisationen und Institutionen des Systems der Ver-
einten Nationen bei ihren Bemühungen, zur Verwirklichung der
Erklärung und aller anderen einschlägigen Resolutionen der
Generalversammlung beizutragen, auch weiterhin von den ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen leiten lassen
sollen;

5. erklärt außerdem erneut, daß die Anerkennung der
Rechtmäßigkeit des Strebens der Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung nach Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestim-
mung durch die Generalversammlung, den Sicherheitsrat und
andere Organe der Vereinten Nationen folgerichtig bedingt,
daß diesen Völkern jede geeignete Hilfe gewährt wird;

6. dankt denjenigen Sonderorganisationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die hin-
sichtlich der Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen der
Vereinten Nationen auch weiterhin mit den Vereinten Nationen
und den regionalen und subregionalen Organisationen zusam-
menarbeiten, und ersucht alle Sonderorganisationen und ande-
ren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die
einschlägigen Bestimmungen dieser Resolutionen durchzufüh-
ren;

7. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie interna-
tionale und regionale Organisationen, die Bedingungen in je-
dem Hoheitsgebiet genau zu prüfen, damit geeignete Maßnah-
men zur Beschleunigung des wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritts dieser Hoheitsgebiete getroffen werden können;

8. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen und Institutionen des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie die regionalen Organisationen, im Rahmen ihres je-
weiligen Mandats die bestehenden Unterstützungsmaßnahmen
zu verstärken und angemessene Hilfsprogramme für die ver-
bliebenen Gebiete ohne Selbstregierung zu erarbeiten, mit dem
Ziel, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in diesen
Hoheitsgebieten zu beschleunigen;

9. ersucht die Sonderorganisationen und die anderen in
Betracht kommenden Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, Informationen bereitzustellen über

a) die Umweltprobleme, denen sich die Gebiete ohne
Selbstregierung gegenübersehen;

b) die Auswirkungen von Naturkatastrophen, wie Hurri-
kane und Vulkanausbrüche, und anderen Umweltproblemen,
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wie Erosion der Strände und Küsten sowie Dürren, auf diese
Hoheitsgebiete;

c) Mittel und Wege, wie diesen Hoheitsgebieten bei der
Bekämpfung des Drogenhandels, der Geldwäsche und anderer
illegaler und krimineller Aktivitäten geholfen werden kann;

d) die unrechtmäßige Ausbeutung der Meeresressourcen
dieser Hoheitsgebiete und die Notwendigkeit der Nutzung die-
ser Ressourcen zum Vorteil ihrer Bevölkerung;

10. empfiehlt den Leitern der Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
in aktiver Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden
Regionalorganisationen konkrete Vorschläge zur vollinhaltli-
chen Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Ver-
einten Nationen auszuarbeiten und diese Vorschläge ihren
Leitungsgremien und beschlußfassenden Organen zu unter-
breiten;

11. empfiehlt den Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen außerdem,
auch künftig auf den ordentlichen Tagungen ihrer Leitungs-
gremien die Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen der
Vereinten Nationen zu prüfen;

12. begrüßt es, daß das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen auch weiterhin die Initiative ergreift, was die
Wahrung enger Verbindungen zwischen den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen und die Gewährung von Hilfe an die Völker der Ge-
biete ohne Selbstregierung betrifft;

13. ermutigt die Gebiete ohne Selbstregierung, Maßnah-
men zur Schaffung und/oder Stärkung von Institutionen und
Politiken zu ergreifen, die auf die Vorbereitung auf Katastro-
phen und deren Bewältigung ausgerichtet sind;

14. ersucht die betreffenden Verwaltungsmächte, die
Teilnahme von ernannten und gewählten Vertretern der Ge-
biete ohne Selbstregierung an den einschlägigen Tagungen und
Konferenzen der Sonderorganisationen und anderen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen zu erleichtern, da-
mit diese Hoheitsgebiete aus den entsprechenden Aktivitäten
dieser und anderer Organisationen Nutzen ziehen können;

15. empfiehlt, daß alle Regierungen in den Sonderorgani-
sationen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, in denen sie Mitglied sind, verstärkte Anstren-
gungen unternehmen, damit der Frage der Gewährung von Hil-
fe an die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung Vorrang
eingeräumt wird;

16. ersucht den Generalsekretär, den Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen auch weiterhin bei der Ausarbeitung geeigneter Maß-
nahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen der
Vereinten Nationen behilflich zu sein und mit Unterstützung
der genannten Organe und Organisationen einen Bericht zur

Vorlage bei den zuständigen Organen zu erstellen, in dem die
seit der Veröffentlichung seines vorherigen Berichts ergriffe-
nen Maßnahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolu-
tionen, einschließlich dieser Resolution, erläutert werden;

17. spricht dem Wirtschafts- und Sozialrat ihre Anerken-
nung für seine Aussprache und seine Resolution 1998/38 vom
30. Juli 1998 zu dieser Frage aus und ersucht ihn, im Beneh-
men mit dem Sonderausschuß auch weiterhin geeignete Maß-
nahmen zur Koordinierung der Politiken und Tätigkeiten der
Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen zur Durchführung der einschlägigen
Resolutionen der Generalversammlung zu erwägen;

18. ersucht die Sonderorganisationen, dem Generalsekre-
tär regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution Be-
richt zu erstatten;

19. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Leitungsgremien der entsprechenden Sonderorganisationen und
der den Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen
Institutionen zuzuleiten, damit diese Gremien die erforderli-
chen Maßnahmen zu ihrer Durchführung treffen können, und
ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

20. ersucht den Sonderausschuß, diese Frage auch weiter-
hin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer vierund-
fünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/63. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner der Ge-
biete ohne Selbstregierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 52/74 vom 10. Dezember
1997,

nach Prüfung des gemäß ihrer Resolution 845 (IX) vom
22. November 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs
über von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne Selbstre-
gierung88,

im Bewußtsein der Bedeutung, die der Förderung des bil-
dungsmäßigen Fortschritts der Einwohner der Gebiete ohne
Selbstregierung zukommt,

fest davon überzeugt, daß es sehr wichtig ist, auch weiterhin
Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl dieser Ange-
bote zu erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Schüler und
Studenten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an Bildungs-
und Ausbildungshilfe gedeckt werden kann, sowie die Auffas-
sung vertretend, daß Schüler und Studenten in diesen Gebieten
ermutigt werden sollten, solche Angebote zu nutzen,

88 A/53/262 und Add.1.



162 Generalversammlung – Dreiundfünfzigste Tagung

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs88;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die den Einwohnern
der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfügung
gestellt haben;

3. bittet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen Gebie-
te, die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhängigkeit er-
langt haben, jetzt und auch künftig großzügig Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten und den künftigen
Schülern und Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur Ver-
fügung zu stellen;

4. fordert die Verwaltungsmächte nachdrücklich auf, in
den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame Maß-
nahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von Infor-
mationen über die von den Staaten angebotenen Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen und alle notwendigen
Einrichtungen bereitzustellen, damit die Schüler und Studenten
diese Angebote nutzen können;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten;

6. lenkt die Aufmerksamkeit des Sonderausschusses für
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker auf
diese Resolution.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/64. Westsaharafrage

Die Generalversammlung,

nach eingehender Behandlung der Westsaharafrage,

in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Völker
auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemäß den Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen und der Resolution
1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960
mit der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an
koloniale Länder und Völker,

unter Hinweis auf ihre Resolution 52/75 vom 10. Dezember
1997,

sowie unter Hinweis darauf, daß das Königreich Marokko
und die Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra
y de Río de Oro am 30. August 1988 den Vorschlägen grund-
sätzlich zugestimmt haben, die vom Generalsekretär der Ver-
einten Nationen und vom Vorsitzenden der Versammlung der
Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikanischen
Einheit im Rahmen ihres gemeinsamen Gute-Dienste-Auftrags
unterbreitet wurden,

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits-
rats 658 (1990) vom 27. Juni 1990 und 690 (1991) vom

29. April 1991, mit denen der Sicherheitsrat den Regelungsplan
für Westsahara89 gebilligt hat,

unter Hinweis auf alle Resolutionen des Sicherheitsrats und
der Generalversammlung zur Westsaharafrage,

in Bekräftigung der Verantwortung, die die Vereinten Na-
tionen nach dem Regelungsplan gegenüber dem Volk von
Westsahara haben,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend vom Inkrafttreten der
Waffenruhe im Einklang mit dem Vorschlag des Generalse-
kretärs und betonend, für wie wichtig sie die Aufrechterhaltung
der Waffenruhe als fester Bestandteil des Regelungsplans hält,

sowie mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Verein-
barungen90 zur Durchführung des Regelungsplans, die die bei-
den Parteien im Verlauf ihrer vertraulichen direkten Gespräche
erzielt haben, und betonend, welche Bedeutung sie der vollin-
haltlichen, fairen und gewissenhaften Durchführung des Rege-
lungsplans und der Vereinbarungen zu seiner Durchführung
beimißt,

ferner mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den seit
Dezember 1997 bei der Durchführung des Regelungsplans er-
zielten Fortschritten,

Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Sicherheitsrats
1131 (1997) vom 29. September 1997 und 1198 (1998) vom
18. September 1998,

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker91,

sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs92,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs92;

2. nimmt abermals mit Befriedigung Kenntnis von den
Vereinbarungen90 zur Durchführung des Regelungsplans89, die
das Königreich Marokko und die Frente Popular para la Libe-
ración de Saguia el-Hamra y de Río de Oro im Verlauf ihrer
vertraulichen direkten Gespräche unter der Schirmherrschaft
des Persönlichen Abgesandten des Generalsekretärs, James
Baker III, erzielt haben, und fordert die Parteien nachdrücklich
auf, diese Vereinbarungen in vollem Umfang und nach Treu
und Glauben umzusetzen;

3. würdigt den Generalsekretär und seinen Persönlichen
Abgesandten für ihre Bemühungen zur Herbeiführung dieser
Vereinbarungen und die beiden Parteien für die von ihnen ge-

89 Siehe Official Records of the Security Council, Forty-fifth Year, Supple-
ment for April, May and June 1990, Dokument S/21360; und ebd., Forty-sixth
Year, Supplement for April, May and June 1991, Dokument S/22464.

90 Ebd., Fifty-second Year, Supplement for July, August and September 1997,
Dokumente S/1997/742 und Add.1.

91 A/53/23 (Teil V), Kap. IX. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offiziel-
les Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung, Beilage 23.

92 A/53/368.
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zeigte Kooperationsbereitschaft und fordert sie nachdrücklich
auf, sich weiter kooperationsbereit zu zeigen, um die rasche
Durchführung des Regelungsplans zu erleichtern;

4. fordert die beiden Parteien nachdrücklich auf, ihre
Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär und seinem Persön-
lichen Abgesandten sowie mit seinem Sonderbeauftragten fort-
zusetzen und alles zu unterlassen, was die Durchführung des
Regelungsplans und die Vereinbarungen zu seiner Durchfüh-
rung untergraben würde;

5. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Fortschrit-
ten, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Rege-
lungsplans erzielt worden sind, und fordert die beiden Parteien
in diesem Zusammenhang auf, mit dem Generalsekretär, sei-
nem Persönlichen Abgesandten und seinem Sonderbeauftragten
bei der Durchführung der verschiedenen Phasen des Rege-
lungsplans voll zusammenzuarbeiten;

6. bekräftigt die Verantwortung, die die Vereinten Na-
tionen nach dem Regelungsplan gegenüber dem Volk von
Westsahara haben;

7. bekundet erneut ihre Unterstützung für die Bemühun-
gen, die der Generalsekretär nach wie vor unternimmt, um im
Einklang mit den Resolutionen des Sicherheitsrats 658 (1990)
und 690 (1991), mit denen der Rat den Regelungsplan für
Westsahara gebilligt hat, seitens der Vereinten Nationen in Zu-
sammenarbeit mit der Organisation der afrikanischen Einheit
ein unparteiisches, von jeglichem Zwang freies Selbstbestim-
mungsreferendum des Volkes von Westsahara zu organisieren
und zu überwachen;

8. nimmt Kenntnis von den Resolutionen des Sicherheits-
rats 1131 (1997) und 1198 (1998);

9. ersucht den Sonderausschuß für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Lage in Westsaha-
ra unter Berücksichtigung der im Gang befindlichen positiven
Durchführung des Regelungsplans weiter zu behandeln und der
Generalversammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung dar-
über Bericht zu erstatten;

10. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/65. Neukaledonien-Frage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Neukaledonien-Frage,

nach Prüfung des Neukaledonien betreffenden Kapitels im
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker93,

93 A/53/23 (Teil V), Kap. IX. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offiziel-
les Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung, Beilage 23.

in Bekräftigung des in der Charta der Vereinten Nationen
verankerten Rechts der Völker auf Selbstbestimmung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960,

feststellend, daß die positiven Maßnahmen wichtig sind,
welche die französischen Behörden in Zusammenarbeit mit
allen Teilen der Bevölkerung in Neukaledonien ergreifen, um
die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung in dem
Gebiet zu fördern, namentlich die Maßnahmen auf dem Gebiet
des Umweltschutzes und zur Bekämpfung des Drogenmiß-
brauchs und des Drogenhandels, mit dem Ziel, einen Rahmen
für die friedliche Fortentwicklung des Gebiets bis hin zur
Selbstbestimmung zu schaffen,

sowie in diesem Zusammenhang feststellend, daß eine aus-
gewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie der
weitere Dialog zwischen den beteiligten Parteien in Neukaledo-
nien bei der Vorbereitung des Selbstbestimmungsaktes Neuka-
ledoniens wichtig sind,

mit Genugtuung über die Stärkung des Überprüfungspro-
zesses der Abkommen von Matignon94 durch die häufigere Ab-
haltung von Koordinierungstagungen,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Intensivierung
der Kontakte zwischen Neukaledonien und den Nachbarländern
der südpazifischen Region,

1. begrüßt die bedeutsamen Entwicklungen, die in Neu-
kaledonien stattgefunden haben, wie die Unterzeichnung des
Abkommens von Nouméa am 5. Mai 1998 zwischen den Ver-
tretern Neukaledoniens und der Regierung Frankreichs95 zeigt;

2. nimmt Kenntnis von denjenigen Bestimmungen des
Abkommens von Nouméa, die darauf gerichtet sind, der kana-
kischen Identität in der politischen und sozialen Organisation
Neukaledoniens stärker Rechnung zu tragen, sowie von den
Bestimmungen des Abkommens im Hinblick auf die Einwande-
rungskontrolle und den Schutz der örtlichen Arbeitsplätze;

3. nimmt außerdem Kenntnis von den Bestimmungen des
Abkommens von Nouméa, wonach Neukaledonien Mitglied
oder assoziiertes Mitglied bestimmter internationaler Organi-
sationen wie beispielsweise internationaler Organisationen in
der pazifischen Region, der Vereinten Nationen, der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur und der Internationalen Arbeitsorganisation im Einklang
mit deren Statuten werden kann;

4. nimmt ferner Kenntnis von der zwischen den Unter-
zeichnern des Abkommens von Nouméa getroffenen Vereinba-
rung, die Vereinten Nationen über die im Laufe des Emanzipa-
tionsprozesses erzielten Fortschritte zu unterrichten;

5. bittet die Verwaltungsmacht, zu erwägen, sobald die
neuen Institutionen geschaffen sind, eine Informationsmission

94 Siehe A/AC.109/1000, Ziffern 9-14.
95 A/AC.109/2114, Anhang.
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nach Neukaledonien einzuladen, die aus Vertretern von Län-
dern der pazifischen Region bestehen könnte;

6. fordert die Verwaltungsmacht auf, dem Generalse-
kretär Informationen über die politische, wirtschaftliche und
soziale Situation Neukaledoniens zu übermitteln;

7. fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf, im
Interesse aller Einwohner Neukaledoniens und unter Zugrun-
delegung des positiven Ergebnisses der Überprüfung der Ab-
kommen von Matignon und Nouméa ihren Dialog im Geiste
des Einvernehmens fortzuführen;

8. bittet alle beteiligten Parteien, auch weiterhin für ei-
nen Rahmen für die friedliche Fortentwicklung des Gebiets bis
hin zu einem Akt der Selbstbestimmung einzutreten, der alle
Wahlmöglichkeiten eröffnet und der die Rechte aller Neukale-
donier schützt, gemäß dem Buchstaben und dem Geist der Ab-
kommen von Matignon und Nouméa, die auf dem Grundsatz
aufbauen, daß es Sache der Einwohner Neukaledoniens ist, zu
entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen;

9. begrüßt die Maßnahmen, die ergriffen worden sind,
um die Wirtschaft Neukaledoniens in allen Bereichen zu stär-
ken und zu diversifizieren, und befürwortet weitere derartige
Maßnahmen im Einklang mit dem Geist der Abkommen von
Matignon und Nouméa;

10. begrüßt außerdem die Bedeutung, die die Vertrags-
parteien der Abkommen von Matignon und Nouméa größeren
Fortschritten auf den Gebieten Wohnungswesen, Beschäfti-
gung, Ausbildung, Bildung und Gesundheitsfürsorge in Neu-
kaledonien beimessen;

11. anerkennt den Beitrag, den das Melanesische Kultur-
zentrum zum Schutz der einheimischen Kultur von Neukaledo-
nien leistet;

12. nimmt Kenntnis von den positiven Initiativen zum
Schutz der natürlichen Umwelt Neukaledoniens, namentlich
von der Operation "Zonéco", deren Auftrag darin besteht, die
Meeresressourcen innerhalb der Wirtschaftszone Neukaledoni-
ens kartographisch zu erfassen und zu evaluieren;

13. anerkennt die engen Verbindungen zwischen Neuka-
ledonien und den Völkern des Südpazifiks sowie die positiven
Maßnahmen, welche die französischen Behörden und die Pro-
vinzbehörden derzeit ergreifen, um den weiteren Ausbau dieser
Verbindungen zu erleichtern, einschließlich der Entwicklung
engerer Beziehungen zu den Mitgliedsländern des Südpazifi-
schen Forums;

14. begrüßt in diesem Zusammenhang insbesondere die
Besuche auf hoher Ebene, welche Delegationen aus Ländern
des pazifischen Raums Neukaledonien auch weiterhin abstat-
ten, sowie die Besuche auf hoher Ebene von Delegationen aus
Neukaledonien in Mitgliedsländern des Südpazifischen Fo-
rums;

15. beschließt, den Prozeß, der sich infolge der Unter-
zeichnung des Abkommens von Nouméa in Neukaledonien zu
entfalten beginnt, fortlaufend zu überprüfen;

16. ersucht den Sonderausschuß für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prüfung dieser
Frage auf seiner nächsten Tagung fortzusetzen und der Gene-
ralversammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung darüber
Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/66. Tokelau-Frage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Tokelau-Frage,

nach Prüfung des die Tokelau-Frage betreffenden Kapitels
im Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker96,

erinnernd an die von der Ulu-o-Tokelau (höchste Behörde
Tokelaus) am 30. Juli 1994 abgegebene feierliche Erklärung
über den künftigen Status Tokelaus, wonach in Tokelau ein
Selbstbestimmungsvorgang und die Konstituierung Tokelaus
als Hoheitsgebiet mit Selbstregierung aktiv geprüft würden und
Tokelau gegenwärtig einen Status der freien Assoziierung mit
Neuseeland vorziehen würde,

sowie erinnernd an ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie an alle
diese Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Beschlüs-
se der Vereinten Nationen, darunter insbesondere die Resolu-
tion 52/77 der Generalversammlung vom 10. Dezember 1997,

ferner erinnernd an die Bedeutung, die in der feierlichen
Erklärung den Bedingungen der beabsichtigten Beziehung To-
kelaus zu Neuseeland in Form einer freien Assoziierung bei-
gemessen wird, namentlich die Erwartung, daß die Art der Hil-
fe, die Tokelau bei der Förderung des Wohlergehens seiner
Bevölkerung und ebenso seiner externen Interessen von Neu-
seeland weiterhin erwarten könnte, im Rahmen dieser Bezie-
hung klar festgelegt würde,

mit Genugtuung über die weiterhin beispielhafte Zusam-
menarbeit der Verwaltungsmacht Neuseeland hinsichtlich der
Tätigkeit des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker im Zusammenhang mit Toke-
lau sowie über ihre Bereitschaft, Besuchsdelegationen der Ver-
einten Nationen Zugang zu dem Hoheitsgebiet zu gestatten,

96 A/53/23 (Teil VII), Kap. XI. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 23.
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sowie mit Genugtuung über den Beitrag, den Neuseeland
gemeinsam mit den Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere
dem Entwicklungsprogramm und der Internationalen Fernmel-
deunion, zur Entwicklung Tokelaus leistet,

daran erinnernd, daß 1994 eine Besuchsdelegation der
Vereinten Nationen nach Tokelau entsandt worden ist,

in Anbetracht dessen, daß Tokelau als kleines Inselgebiet
die Lage der meisten noch verbleibenden Gebiete ohne Selbst-
regierung veranschaulicht,

sowie in Anbetracht dessen, daß Tokelau als Beispiel einer
erfolgreichen Entkolonialisierung für die Vereinten Nationen
zu einem Zeitpunkt, in dem sie bestrebt sind, ihre Entkolo-
nialisierungstätigkeit abzuschließen, von großer Bedeutung ist,

1. stellt fest, daß Tokelau nach wie vor entschlossen für
die Erlangung der Selbstregierung und einen Selbstbestim-
mungsvorgang eintritt, der ihm einen Status geben würde, der
mit den in Grundsatz VI der Anlage zur Resolution 1541 (XV)
der Generalversammlung vom 15. Dezember 1960 enthaltenen
Möglichkeiten für den künftigen Status für Gebiete ohne
Selbstregierung im Einklang stünde;

2. stellt außerdem fest, daß Tokelau selbst bestimmen
möchte, wie schnell es auf einen Selbstbestimmungsvorgang
hinarbeiten will;

3. spricht Tokelau ihre Anerkennung aus für die Bemü-
hungen, die es unternimmt, um einen eigenen verfassungsmäßi-
gen Kurs zu verfolgen, der seine einzigartigen Traditionen und
sein Umfeld berücksichtigt;

4. spricht Tokelau außerdem ihre Anerkennung dafür
aus, daß es auf der Grundlage einer breiten Befragung seiner
Bevölkerung Initiativen ergreift und Bemühungen unternimmt,
um ein wahres "Parlament von Tokelau" zu errichten, und an-
erkennt dabei die Rolle des Dorfes als Grundbaustein Tokelaus
sowie die Notwendigkeit, die Grundlagen einer nationalen
Selbstregierung weiter zu verstärken;

5. stellt fest, daß den allgemeineren Fragen der Regie-
rungs- und Verwaltungsführung Aufmerksamkeit geschenkt
wird, namentlich auch den Anstrengungen, die Tokelau unter-
nimmt, um eine klare örtliche Verantwortungs- und Rechen-
schaftshierarchie auf nationaler und dörflicher Verwaltungs-
ebene festzulegen;

6. nimmt Kenntnis davon, daß Tokelau im Benehmen mit
der Regierung Neuseelands den Wunsch geäußert hat, die Ver-
antwortung für den öffentlichen Dienst von Tokelau zu über-
nehmen, und daß die Regierung Neuseelands gewillt ist, die
notwendigen gesetzlichen Änderungen vorzunehmen, was er-
kennen läßt, daß sie auf dem Wege der Abtretung dieses Ver-
waltungsbereichs, der die Interessen aller Tokelauer betrifft,
bereits ein erhebliches Stück vorangekommen ist;

7. anerkennt, daß Tokelau entsprechende Zusicherungen
gegeben werden müssen, da die örtlichen Ressourcen nicht aus-
reichen, um der materiellen Dimension der Selbstbestimmung
gerecht zu werden, und daß die externen Partner Tokelaus To-
kelau nach wie vor dabei behilflich sein müssen, seinen
Wunsch nach Eigenständigkeit soweit wie möglich mit seinem
Bedarf an Auslandshilfe in Einklang zu bringen;

8. begrüßt die Zusicherungen der Regierung Neusee-
lands, daß sie ihre Verpflichtungen gegenüber den Vereinten
Nationen im Hinblick auf Tokelau erfüllen und den frei zum
Ausdruck gebrachten Wünschen der Bevölkerung von Tokelau
im Hinblick auf seinen künftigen Status nachkommen wird;

9. bittet die Verwaltungsmacht und die Organisationen
der Vereinten Nationen, die soziale und wirtschaftliche Ent-
wicklung Tokelaus auch künftig zu unterstützen;

10. ersucht den Sonderausschuß für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer vier-
undfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/67. Die Fragen Amerikanisch-Samoas, Anguillas,
Bermudas, der Britischen Jungferninseln, der
Kaimaninseln, Guams, Montserrats, Pitcairns,
St. Helenas, der Turks- und Caicosinseln und der
Amerikanischen Jungferninseln

A

ALLGEMEINES

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Fragen Amerikanisch-Samoas, An-
guillas, Bermudas, der Britischen Jungferninseln, der Kaiman-
inseln, Guams, Montserrats, Pitcairns, St. Helenas, der Turks-
und Caicosinseln und der Amerikanischen Jungferninseln, im
folgenden als "Hoheitsgebiete" bezeichnet,

nach Prüfung der entsprechenden Kapitel im Bericht des
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker97,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle diese
Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Beschlüsse der
Vereinten Nationen, darunter insbesondere die Resolutionen,

97 A/53/23 (Teil VI), Kap. X und A/53/23 (Teil VIII), Kap. XII. Der endgülti-
ge Wortlaut findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Drei-
undfünfzigste Tagung, Beilage 23.
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die von der Generalversammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten
Tagung zu den jeweiligen in dieser Resolution behandelten
Hoheitsgebieten verabschiedet wurden,

in der Erkenntnis, daß die jeweiligen Besonderheiten und
Präferenzen der Einwohner der Hoheitsgebiete flexible, prakti-
sche und innovative Selbstbestimmungsansätze erfordern, un-
beschadet der Größe, der geographischen Lage, der Einwoh-
nerzahl oder der natürlichen Ressourcen des Hoheitsgebiets,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1541 (XV) vom 15. De-
zember 1960 mit den Grundsätzen, von denen sich die Mit-
gliedstaaten leiten lassen sollen, um festzustellen, ob eine Ver-
pflichtung besteht, die in Artikel 73 e) der Charta der Vereinten
Nationen vorgesehenen Informationen zu übermitteln,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, daß es achtund-
dreißig Jahre nach Verabschiedung der Erklärung immer noch
eine Reihe von Gebieten ohne Selbstregierung gibt,

in Anerkennung der maßgeblichen Erfolge, die die interna-
tionale Gemeinschaft im Hinblick auf die Beseitigung des Ko-
lonialismus im Einklang mit der Erklärung erzielt hat, und sich
dessen bewußt, wie wichtig es ist, daß die Erklärung unter Be-
rücksichtigung des von den Vereinten Nationen gesetzten Ziels
der Beseitigung des Kolonialismus bis zum Jahr 2000 auch
weiterhin wirksam verwirklicht wird,

Kenntnis nehmend von den positiven Entwicklungen im
Hinblick auf die Verfassung, die in einigen Gebieten ohne
Selbstregierung eingetreten sind und über die der Sonderaus-
schuß informiert wurde, gleichzeitig jedoch anerkennend, daß
die von der Bevölkerung der Gebiete bekundeten Selbstbe-
stimmungswünsche entsprechend der Praxis gemäß der Charta
anerkannt werden müssen,

in der Erkenntnis, daß es im Entkolonialisierungsprozeß
keine andere Wahl gibt, als den von der Generalversammlung
in ihren Resolutionen 1514 (XV), 1541 (XV) und anderen Re-
solutionen verkündeten Grundsatz der Selbstbestimmung an-
zuwenden,

unter Begrüßung der erklärten Haltung der Regierung des
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, wo-
nach sie weiterhin ihre Verpflichtungen aus der Charta ernst
nimmt, in den abhängigen Gebieten die Selbstregierung zu
entwickeln und in Zusammenarbeit mit den gewählten Lokalre-
gierungen sicherzustellen, daß die Verfassungsordnung der
Hoheitsgebiete nach wie vor den Wünschen der Bevölkerung
entspricht, sowie ihrer nachdrücklichen Feststellung, daß es
letztlich Sache der Bevölkerung der Hoheitsgebiete ist, über
ihren zukünftigen Status zu entscheiden,

sowie unter Begrüßung der erklärten Haltung der Regierung
der Vereinigten Staaten von Amerika, wonach sie die Grund-
sätze der Entkolonialisierung uneingeschränkt unterstützt und
ihre Verpflichtungen aus der Charta ernst nimmt, das Wohl der
Bewohner der unter der Verwaltung der Vereinigten Staaten
stehenden Gebiete soweit wie möglich zu fördern,

in Kenntnis der besonderen Gegebenheiten eines jeden Ho-
heitsgebiets in bezug auf seine geographische Lage und seine
wirtschaftlichen Verhältnisse sowie eingedenk dessen, daß die
Förderung der wirtschaftlichen Stabilität und die weitere Di-
versifizierung und Stärkung der Volkswirtschaften der jeweili-
gen Hoheitsgebiete eine vordringliche Notwendigkeit ist,

sich dessen bewußt, daß die kleinen Hoheitsgebiete für
Naturkatastrophen und die Zerstörung der Umwelt besonders
anfällig sind,

im Bewußtsein dessen, wie nützlich die Mitwirkung er-
nannter und gewählter Vertreter der Hoheitsgebiete an der Ar-
beit des Sonderausschusses sowohl für die Hoheitsgebiete
selbst als auch für den Sonderausschuß ist,

überzeugt, daß die Ausarbeitung des künftigen politischen
Status der Gebiete auch weiterhin von den Wünschen und Be-
strebungen ihrer Bevölkerung geleitet sein sollte und daß Refe-
renden, freien und fairen Wahlen und anderen Formen der
Volksbefragung eine wichtige Rolle zukommt, wenn es darum
geht, über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölkerung
Aufschluß zu erhalten,

sowie überzeugt, daß keine Verhandlungen zur Festlegung
des Status eines Hoheitsgebiets ohne die aktive Einbeziehung
und Mitwirkung der Einwohner des betreffenden Gebiets statt-
finden dürfen,

anerkennend, daß alle verfügbaren Selbstbestimmungsfor-
meln der Hoheitsgebiete gültig sind, sofern sie den frei geäu-
ßerten Wünschen der betreffenden Bevölkerung entsprechen
und mit den in den Resolutionen 1514 (XV), 1541 (XV) und in
anderen Resolutionen der Generalversammlung klar definierten
Grundsätzen im Einklang stehen,

eingedenk dessen, daß Besuchsdelegationen der Vereinten
Nationen ein wirksames Mittel sind, um sich von der Lage in
den Hoheitsgebieten ein Bild zu verschaffen, und die Auffas-
sung vertretend, daß die Möglichkeit im Auge behalten werden
sollte, zu gegebener Zeit im Benehmen mit der jeweiligen
Verwaltungsmacht weitere Besuchsdelegationen in diese Ho-
heitsgebiete zu entsenden,

Kenntnis davon nehmend, daß der Sonderausschuß vom
16. bis 18. Juni 1998 in Nadi (Fidschi) ein Pazifisches Regio-
nalseminar abgehalten hat, um die Auffassungen der Vertreter
der Hoheitsgebiete sowie der Regierungen und Organisationen
der Region zu hören, mit dem Ziel, die politischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Gegebenheiten in den Hoheitsgebieten zu
überprüfen,

eingedenk der Wichtigkeit dessen, daß die Verwaltungs-
mächte den Sonderausschuß über die Wünsche und Bestrebun-
gen der Einwohner der Hoheitsgebiete in Kenntnis setzen und
daß ihm aus anderen geeigneten Quellen, so auch von den Ver-
tretern der Hoheitsgebiete, entsprechende Informationen zuge-
hen, damit der Ausschuß den politischen Status der Einwohner
der Hoheitsgebiete besser verstehen und sein Mandat wirksam
erfüllen kann,
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sowie in diesem Zusammenhang eingedenk dessen, daß der
Sonderausschuß die Abhaltung von Regionalseminaren in der
karibischen und pazifischen Region und am Amtssitz sowie an
anderen Tagungsorten unter aktiver Beteiligung von Vertretern
der Gebiete ohne Selbstregierung als ein nützliches Mittel be-
trachtet, das ihm hilft, seinen Auftrag zu erfüllen, gleichzeitig
jedoch anerkennend, daß die Rolle dieser Seminare im Rahmen
eines Programms der Vereinten Nationen zur Feststellung des
politischen Status der Hoheitsgebiete überprüft werden muß,

ferner eingedenk dessen, daß manche Hoheitsgebiete seit
langem keine Besuchsdelegationen der Vereinten Nationen
mehr empfangen haben und daß in einige Hoheitsgebiete keine
Besuchsdelegationen mehr entsandt wurden,

mit Genugtuung über den Beitrag, den die Sonderorganisa-
tionen und andere Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, insbesondere das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen, und regionale Institutionen, wie beispielswei-
se die Karibische Entwicklungsbank, zur Entwicklung einiger
Hoheitsgebiete geleistet haben,

1. bekräftigt das unveräußerliche Recht der Völker der
Hoheitsgebiete auf Selbstbestimmung, namentlich, wenn sie
dies wünschen, auf Unabhängigkeit, gemäß der Charta der Ver-
einten Nationen und der Resolution 1514 (XV) der Generalver-
sammlung mit der Erklärung über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an koloniale Länder und Völker;

2. bekräftigt außerdem, daß es letztlich Sache der Be-
völkerung dieser Hoheitsgebiete selbst ist, ihren künftigen po-
litischen Status im Einklang mit den diesbezüglichen Bestim-
mungen der Charta, der Erklärung und den einschlägigen Re-
solutionen der Generalversammlung frei zu bestimmen, und
fordert die Verwaltungsmächte in diesem Zusammenhang auf,
gemeinsam mit den Gebietsregierungen politische Bildungs-
programme in den Hoheitsgebieten zu erleichtern, um die Be-
völkerung über die Möglichkeiten aufzuklären, die ihr bei der
Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung in Übereinstim-
mung mit den unter anderem in Resolution 1541 (XV) klar um-
rissenen legitimen Möglichkeiten hinsichtlich ihres politischen
Status offenstehen;

3. ersucht die Verwaltungsmächte, dem Generalsekretär
die Informationen nach Artikel 73 e) der Charta sowie weitere
aktualisierte Informationen und Berichte zu übermitteln, dar-
unter auch Berichte über die im Wege fairer und freier Refe-
renden und anderer Formen der Volksbefragung geäußerten
Wünsche und Bestrebungen der Einwohner der Hoheitsgebiete
hinsichtlich ihres künftigen politischen Status, sowie die Er-
gebnisse eines jeden eine aufgeklärte Bevölkerung vorausset-
zenden, demokratischen, mit der Praxis aufgrund der Charta im
Einklang stehenden Prozesses, in dem der klare und frei geäu-
ßerte Wunsch der Bevölkerung zum Ausdruck kommt, den be-
stehenden Status des Gebiets zu verändern;

4. betont, wie wichtig es für den Sonderausschuß für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung

der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker ist, von
den Auffassungen und Wünschen der Bevölkerung der Ho-
heitsgebiete in Kenntnis gesetzt zu werden und zu einem besse-
ren Verständnis ihrer Lebensbedingungen zu gelangen;

5. bekräftigt, daß zu gegebener Zeit und im Benehmen
mit den Verwaltungsmächten in die Hoheitsgebiete entsandte
Besuchsdelegationen der Vereinten Nationen ein wirksames
Mittel sind, um sich ein Bild von der Lage in den Hoheitsge-
bieten zu verschaffen, und ersucht die Verwaltungsmächte und
die gewählten Volksvertreter in den Hoheitsgebieten, dem
Sonderausschuß in dieser Hinsicht behilflich zu sein;

6. bekräftigt außerdem die den Verwaltungsmächten
nach der Charta obliegende Verantwortung, die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung der Hoheitsgebiete zu fördern und
ihre kulturelle Identität zu erhalten, und empfiehlt, der Stär-
kung und Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften im Beneh-
men mit der jeweiligen Gebietsregierung auch weiterhin Vor-
rang einzuräumen;

7. ersucht die Verwaltungsmächte, im Benehmen mit der
Bevölkerung der Hoheitsgebiete alle erforderlichen Maßnah-
men zu treffen, um die Umwelt der ihrer Verwaltung unterste-
henden Hoheitsgebiete vor jeglicher Zerstörung zu schützen
und zu erhalten, und ersucht die zuständigen Sonderorganisa-
tionen, die Umweltbedingungen in diesen Hoheitsgebieten auch
weiterhin zu überwachen;

8. fordert die Verwaltungsmächte auf, in Zusammenar-
beit mit der jeweiligen Gebietsregierung auch weiterhin alle
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Probleme im
Zusammenhang mit dem Drogenhandel, der Geldwäsche und
anderen strafbaren Handlungen zu bekämpfen;

9. betont, daß die Beseitigung des Kolonialismus bis
zum Jahr 2000 die volle und konstruktive Zusammenarbeit al-
ler Parteien erfordert;

10. nimmt Kenntnis von den besonderen Umständen, die
in den betreffenden Hoheitsgebieten gegeben sind, und unter-
stützt die politische Entwicklung hin zur Selbstbestimmung in
diesen Gebieten;

11. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zu den
Bemühungen der Vereinten Nationen beizutragen, das einund-
zwanzigste Jahrhundert in einer vom Kolonialismus freien Welt
zu beginnen, und fordert sie auf, den Sonderausschuß bei sei-
nen Bemühungen um die Verwirklichung dieses hehren Ziels
auch weiterhin voll zu unterstützen;

12. bittet die Sonderorganisationen und die anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, alle erforderli-
chen Maßnahmen in die Wege zu leiten beziehungsweise fort-
zusetzen, um den sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt der
Hoheitsgebiete zu beschleunigen;

13. ersucht den Sonderausschuß, die Prüfung der Frage
der kleinen Hoheitsgebiete fortzusetzen und der Generalver-
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sammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung darüber Bericht
zu erstatten und dabei Empfehlungen zu der Frage vorzulegen,
wie den Völkern der Hoheitsgebiete in geeigneter Weise bei
der Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung geholfen
werden kann.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

B

EINZELNE HOHEITSGEBIETE

Die Generalversammlung,

Bezug nehmend auf die Resolution A,

I. Amerikanisch-Samoa

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Verwaltungsmacht,
wonach die Mehrheit der führenden Politiker Amerikanisch-
Samoas mit dem derzeitigen Verhältnis der Insel zu den Verei-
nigten Staaten von Amerika zufrieden ist,

mit Interesse Kenntnis nehmend von der Erklärung, die der
Gouverneur von Amerikanisch-Samoa vor dem vom 16. bis
18. Juni 1998 in Nadi (Fidschi) abgehaltenen Pazifischen Re-
gionalseminar abgegeben hat, und von den Informationen über
die politische und wirtschaftliche Lage in Amerikanisch-
Samoa, die er dort bereitgestellt hat98,

feststellend, daß die Regierung des Hoheitsgebiets nach wie
vor beträchtliche finanzielle und haushaltstechnische Probleme
sowie interne Kontrollprobleme hat und daß das Defizit und die
Finanzlage des Hoheitsgebiets durch die große Nachfrage nach
staatlichen Dienstleistungen seitens der rasch wachsenden Be-
völkerung, durch die begrenzte wirtschaftliche und steuerliche
Basis und die jüngsten Naturkatastrophen verschärft werden,

in Anbetracht dessen, daß es dem Hoheitsgebiet, ähnlich
wie anderen isolierten Gemeinwesen mit begrenzten Mitteln,
nach wie vor an angemessenen medizinischen Einrichtungen
und anderen grundlegenden Infrastruktureinrichtungen man-
gelt,

sich der Anstrengungen bewußt, die die Regierung des Ho-
heitsgebiets unternimmt, um die Ausgaben einzudämmen und
zu reduzieren und gleichzeitig ihr Programm zum Ausbau und
zur Diversifizierung der Wirtschaft des Landes weiterzuführen,

1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet
zu halten;

98 Siehe A/AC.109/2121, Ziffer 28.

2. fordert die Verwaltungsmacht auf, der Gebietsregie-
rung auch weiterhin bei der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung des Hoheitsgebiets, namentlich bei Maßnahmen zur
Wiederherstellung von Kapazitäten im Bereich des Finanzma-
nagements und zur Stärkung ihrer sonstigen staatlichen Aufga-
ben, behilflich zu sein;

3. begrüßt es, daß der Gouverneur von Amerikanisch-
Samoa den Sonderausschuß für den Stand der Verwirklichung
der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an ko-
loniale Länder und Völker gebeten hat, eine Besuchsdelegation
in das Hoheitsgebiet zu entsenden;

II. Anguilla

sich dessen bewußt, daß sich sowohl die Regierung An-
guillas als auch die Verwaltungsmacht im Rahmen des Lan-
des-Grundsatzplans für die Jahre 1993-1997 zu einer neuen
Politik des verstärkten Dialogs und der engeren Partnerschaft
verpflichtet haben,

im Bewußtsein der Anstrengungen, die die Regierung An-
guillas unternimmt, um das Hoheitsgebiet weiter zu einem be-
standfähigen Offshore-Zentrum und einem gut geregelten Fi-
nanzzentrum für Investoren auszubauen, indem sie moderne
gesellschafts-, treuhand- und versicherungsrechtliche Vor-
schriften erläßt und das Handelsregister auf Computer umstellt,

feststellend, daß es der fortgesetzten Zusammenarbeit zwi-
schen der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung bedarf,
um die Probleme des Drogenhandels und der Geldwäsche an-
zugehen,

1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet
zu halten;

2. fordert die Verwaltungsmacht und alle Staaten, Orga-
nisationen und Organisationen der Vereinten Nationen auf,
dem Hoheitsgebiet auch künftig bei seiner sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklung behilflich zu sein;

III.  Bermuda

Kenntnis nehmend von den Ergebnissen des am 16. August
1995 abgehaltenen Unabhängigkeitsreferendums,

im Bewußtsein der unterschiedlichen Auffassungen der po-
litischen Parteien des Hoheitsgebiets hinsichtlich seines künfti-
gen Status,

Kenntnis nehmend von den Maßnahmen der Regierung zur
Bekämpfung des Rassismus und von dem Plan zur Einsetzung
einer Kommission für Einheit und Rassengleichheit,

sowie Kenntnis nehmend von der Schließung der ausländi-
schen Militärstützpunkte und -einrichtungen in dem Hoheitsge-
biet,
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unter Berücksichtigung der im Oktober 1995 vom Finanz-
minister abgegebenen Erklärung über die Übereignung dieser
Grundstücke für Entwicklungsprojekte,

1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet
zu halten;

2. fordert die Verwaltungsmacht auf, ihre Programme für
die sozioökonomische Entwicklung des Hoheitsgebiets fortzu-
setzen;

3. ersucht die Verwaltungsmacht, im Benehmen mit der
Gebietsregierung Programme zu erarbeiten, die speziell darauf
gerichtet sind, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Folgen der Schließung der Militärstützpunkte und -einrich-
tungen der Vereinigten Staaten von Amerika in dem Hoheits-
gebiet zu mildern;

IV.  Britische Jungferninseln

in Anbetracht des Abschlusses der Überprüfung der Verfas-
sung des Hoheitsgebiets und des Inkrafttretens der geänderten
Verfassung sowie in Anbetracht der Ergebnisse der am
20. Februar 1995 abgehaltenen allgemeinen Wahlen,

sowie in Anbetracht der Ergebnisse der im Zeitraum
1993-1994 durchgeführten Überprüfung der Verfassung, die
klar ergeben hat, daß der verfassungsgemäß im Wege eines
Referendums zum Ausdruck gebrachte Wunsch der Bevölke-
rung eine Vorbedingung für die Unabhängigkeit sein muß,

Kenntnis nehmend von der 1995 abgegebenen Erklärung
des Chefministers der Britischen Jungferninseln, wonach das
Hoheitsgebiet für den verfassungsmäßigen und politischen
Schritt zur vollen internen Selbstregierung bereit sei und die
Verwaltungsmacht dies durch eine schrittweise Machtübertra-
gung an die gewählten Vertreter des Hoheitsgebiets unterstüt-
zen solle,

feststellend, daß sich das Hoheitsgebiet zu einem der füh-
renden Offshore-Finanzzentren der Welt entwickelt,

sowie feststellend, daß es der fortgesetzten Zusammenarbeit
zwischen der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung be-
darf, um den Drogenhandel und die Geldwäsche zu bekämpfen,

1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet
zu halten;

2. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, die Son-
derorganisationen und die anderen Organisationen des Systems

der Vereinten Nationen und alle Finanzinstitutionen, dem Ho-
heitsgebiet auch weiterhin bei seiner sozioökonomischen Ent-
wicklung und bei der Erschließung seiner Humanressourcen
behilflich zu sein und dabei zu beachten, daß das Hoheitsgebiet
für externe Faktoren anfällig ist;

V. Kaimaninseln

in Anbetracht der im Zeitraum 1992-1993 durchgeführten
Überprüfung der Verfassung, aus der sich ergab, daß die Be-
völkerung der Kaimaninseln den Wunsch hat, die bestehenden
Beziehungen zu dem Vereinigten Königreich Großbritannien
und Nordirland aufrechtzuerhalten und den derzeitigen Status
des Hoheitsgebiets nicht zu ändern,

im Bewußtsein dessen, daß das Hoheitsgebiet über eines der
höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Region und ein stabiles
politisches Umfeld verfügt und praktisch keine Arbeitslosigkeit
kennt,

Kenntnis nehmend von den Maßnahmen der Gebietsregie-
rung zur Durchführung ihres Programms zur vermehrten Ein-
stellung von einheimischem Personal mit dem Ziel, die stärkere
Mitwirkung der örtlichen Bevölkerung am Entscheidungspro-
zeß auf den Kaimaninseln zu fördern,

mit Besorgnis feststellend, daß das Gebiet für den Drogen-
handel, die Geldwäsche und damit zusammenhängende Akti-
vitäten anfällig ist,

in Anbetracht der Maßnahmen, die die Behörden zur Be-
wältigung dieser Probleme ergriffen haben,

sowie in Anbetracht dessen, daß das Hoheitsgebiet heute
eines der führenden Offshore-Finanzzentren der Welt ist,

1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet
zu halten;

2. ersucht die Verwaltungsmacht, die Sonderorganisa-
tionen und die anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, der Gebietsregierung auch weiterhin das
Fachwissen zur Verfügung zu stellen, das sie benötigt, um ihre
sozioökonomischen Ziele verwirklichen zu können;

3. fordert die Verwaltungsmacht und die Gebietsregie-
rung auf, auch künftig zusammenzuarbeiten, um die Probleme
im Zusammenhang mit der Geldwäsche, dem Geldschmuggel
und anderen damit zusammenhängenden Verbrechen sowie mit
dem Drogenhandel zu bekämpfen;

4. ersucht die Verwaltungsmacht, im Benehmen mit der
Gebietsregierung die Ausweitung des laufenden Programms zur
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Beschaffung von Arbeitsplätzen für die einheimische Bevöl-
kerung, insbesondere in Entscheidungspositionen, auch weiter-
hin zu erleichtern;

VI.  Guam

daran erinnernd, daß die registrierten und wahlberechtigten
Wähler von Guam in einem 1987 abgehaltenen Referendum
den Entwurf eines Gesetzes zur Konstituierung eines Freistaa-
tes Guam gebilligt haben, mit dem ein neuer Rahmen für die
Beziehungen zwischen dem Hoheitsgebiet und der Verwal-
tungsmacht geschaffen werden soll, der ein größeres Maß an
interner Selbstregierung Guams vorsieht und das Recht des
Volkes der Chamorro von Guam auf Selbstbestimmung für das
Hoheitsgebiet anerkennt,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle die
Gebiete ohne Selbstregierung betreffenden Resolutionen und
Beschlüsse der Vereinten Nationen, insbesondere die Resolu-
tionen 52/77 A und B der Generalversammlung vom 10. De-
zember 1997,

sowie unter Hinweis auf den Antrag der gewählten Vertreter
und nichtstaatlichen Organisationen des Hoheitsgebiets dahin
gehend, bis zur Selbstbestimmung des Volkes der Chamorro
und unter Berücksichtigung seiner legitimen Rechte und Inter-
essen Guam nicht von der Liste der Gebiete ohne Selbstregie-
rung zu streichen, mit denen der Sonderausschuß für den Stand
der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker befaßt ist,

sich dessen bewußt, daß die Verhandlungen zwischen der
Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung über den Entwurf
des Gesetzes zur Konstituierung eines Freistaates Guam und
über den künftigen Status des Hoheitsgebiets weitergehen, wo-
bei das Hauptgewicht vor allem auf Fragen der weiteren Ent-
wicklung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten
von Amerika und Guam liegt,

in Kenntnis dessen, daß die Verwaltungsmacht ihr Pro-
gramm zur Übereignung von überschüssigem, in Bundesbesitz
befindlichem Grund und Boden an die Regierung von Guam
weiter durchführt,

feststellend, daß die Bevölkerung des Hoheitsgebiets eine
Reform des Programms der Verwaltungsmacht hinsichtlich der
vollständigen, bedingungslosen und raschen Übereignung von
Grundeigentum an das Volk von Guam gefordert hat,

im Bewußtsein dessen, daß die Einwanderung nach Guam
dazu geführt hat, daß die autochthone Bevölkerung, die Cha-
morro, in ihrer eigenen Heimat zur Minderheit geworden ist,

im Bewußtsein der Möglichkeiten zur Diversifizierung und
Entwicklung der Wirtschaft von Guam durch kommerzielle
Fischerei und Landwirtschaft und andere tragfähige Tätigkei-
ten,

Kenntnis nehmend von der geplanten Schließung und Ver-
legung von vier Einrichtungen der Marine der Vereinigten

Staaten auf Guam sowie von dem Ersuchen um die Festlegung
eines Übergangszeitraums, in dem einige der geschlossenen
Einrichtungen für die kommerzielle Nutzung erschlossen wer-
den können,

daran erinnernd, daß 1979 eine Besuchsmission der Ver-
einten Nationen in das Hoheitsgebiet entsandt wurde, und
Kenntnis nehmend von der Empfehlung des 1996 abgehaltenen
Pazifischen Regionalseminars, eine Besuchsmission nach
Guam zu entsenden99,

mit Interesse Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die
die Vertreter des Hoheitsgebiets auf dem vom 16. bis 18. Juni
1998 in Nadi (Fidschi) abgehaltenen Pazifischen Regionalse-
minar abgegeben haben, und von den Informationen über die
politische und wirtschaftliche Lage in Guam, die sie dort be-
reitgestellt haben100,

1. ersucht die Verwaltungsmacht, mit der Entkoloniali-
sierungskommission von Guam zur Verwirklichung und Aus-
übung des Selbstbestimmungsrechts der Chamorro zusammen-
zuarbeiten, mit dem Ziel, die Entkolonialisierung Guams zu
erleichtern, und den Generalsekretär über die diesbezüglichen
Fortschritte unterrichtet zu halten;

2. fordert die Verwaltungsmacht auf, die von der Bevöl-
kerung Guams unterstützte Willensbekundung der Chamorro
zu berücksichtigen, legt der Verwaltungsmacht und der Ge-
bietsregierung von Guam nahe, die Verhandlungen über diese
Angelegenheit fortzusetzen, und ersucht die Verwaltungsmacht,
den Generalsekretär über die diesbezüglichen Fortschritte zu
unterrichten;

3. ersucht die Verwaltungsmacht, die gewählte Gebiets-
regierung auch weiterhin bei der Verwirklichung ihrer politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Ziele zu unterstützen;

4. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, gemeinsam
mit der Gebietsregierung auch weiterhin der Bevölkerung des
Hoheitsgebiets Grundeigentum zu übereignen;

5. ersucht die Verwaltungsmacht ferner, die politischen
Rechte und die kulturelle und ethnische Identität des Volkes
der Chamorro von Guam auch künftig anzuerkennen und zu
achten und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um auf
die Besorgnisse der Gebietsregierung hinsichtlich der Einwan-
derungsfrage einzugehen;

6. ersucht die Verwaltungsmacht um ihre Zusammenar-
beit bei der Erstellung von Programmen zur gezielten Förde-
rung der nachhaltigen Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit und
der Unternehmen, unter Berücksichtigung der besonderen
Rolle, die dem Volk der Chamorro bei der Entwicklung von
Guam zukommt;

7. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, geeignete
Maßnahmen der Gebietsregierung zur Förderung des Ausbaus

99 Siehe A/AC.109/2058, Ziffer 33 (20).
100 Siehe A/AC.109/2121, Ziffer 23.
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der kommerziellen Fischerei und Landwirtschaft sowie anderer
tragfähiger Tätigkeiten auch weiterhin zu unterstützen;

8. ersucht den Sonderausschuß für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prüfung der Frage
Guams, eines Gebiets ohne Selbstregierung, fortzusetzen und
der Generalversammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung
darüber Bericht zu erstatten;

VII.  Montserrat

mit Interesse Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die
die gewählten Vertreter des Hoheitsgebiets auf dem vom
21. bis 23. Mai 1997 in St. John's (Antigua und Barbuda) ab-
gehaltenen Karibischen Regionalseminar abgegeben haben,
sowie von den Informationen über die politische und wirt-
schaftliche Lage in Montserrat, die sie dort bereitgestellt ha-
ben101,

Kenntnis nehmend von der Erklärung, die der Chefminister
von Montserrat am 22. Mai 1998 anläßlich der Begehung der
Woche der Solidarität mit den Völkern aller Kolonialgebiete
im Kampf um Freiheit, Unabhängigkeit und Menschenrechte
abgegeben hat102,

im Hinblick darauf, daß die letzte Besuchsdelegation der
Vereinten Nationen 1982 in das Gebiet entsandt wurde,

sowie im Hinblick darauf, daß in Montserrat ein demokrati-
scher Prozeß abläuft und daß im November 1996 in dem Ho-
heitsgebiet allgemeine Wahlen abgehalten wurden,

davon Kenntnis nehmend, daß der Chefminister Berichten
zufolge erklärt hat, daß er die Unabhängigkeit innerhalb einer
politischen Union mit der Organisation der ostkaribischen Staa-
ten vorziehe und daß die Eigenständigkeit Vorrang vor der Un-
abhängigkeit habe,

mit Besorgnis feststellend, welche schrecklichen Folgen ein
Vulkanausbruch hatte, der zur Evakuierung von drei Vierteln
der Bevölkerung des Hoheitsgebiets in sichere Gebiete der In-
sel und in Gebiete außerhalb des Hoheitsgebiets, insbesondere
Antigua und Barbuda und das Vereinigte Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, geführt hat und der sich nach wie vor
nachteilig auf die Wirtschaft der Insel auswirkt,

Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die die Ver-
waltungsmacht und die Regierung des Hoheitsgebiets unter-
nehmen, um der durch den Vulkanausbruch verursachten Not-
situation zu begegnen, insbesondere durch die Durchführung
eines breiten Spektrums von Nothilfemaßnahmen für den Pri-
vatsektor und den öffentlichen Sektor in Montserrat,

sowie Kenntnis nehmend von den koordinierten Antwort-
maßnahmen des Entwicklungsprogramms der Vereinten Natio-

101 Siehe A/AC.109/2089, Ziffer 27.
102 Siehe A/AC.109/SR.1486.

nen und der vom Katastrophenmanagementteam der Vereinten
Nationen geleisteten Hilfe,

mit großer Sorge feststellend, daß eine beträchtliche Zahl
der Einwohner des Hoheitsgebiets wegen der weiteren Vul-
kantätigkeit nach wie vor in Notunterkünften lebt,

1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet
zu halten;

2. fordert die Verwaltungsmacht, die Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen sowie die regionalen und sonstigen Organisationen
auf, dem Hoheitsgebiet rasch Nothilfe zu gewähren, um die
Folgen des Vulkanausbruchs zu mildern;

VIII.  Pitcairn

unter Berücksichtigung des singulären Charakters von Pit-
cairn, was seine Einwohnerzahl und seine Fläche betrifft,

mit dem Ausdruck ihrer Genugtuung über den weiteren
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt des Hoheitsgebiets
sowie über die Verbesserung seiner Verbindungen mit dem
Rest der Welt und seinen Bewirtschaftungsplan für Fragen des
Umweltschutzes,

1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet
zu halten;

2. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, die Verbes-
serung der Lage der Bevölkerung des Hoheitsgebiets im wirt-
schaftlichen, sozialen und Bildungsbereich sowie auf anderen
Gebieten auch künftig zu unterstützen;

IX.  St. Helena

unter Berücksichtigung des singulären Charakters von
St. Helena, seiner Bevölkerung und seiner natürlichen Ressour-
cen,

im Bewußtsein dessen, daß der Gesetzgebende Rat von
St. Helena die Verwaltungsmacht ersucht hat, eine Überprü-
fung der Verfassung des Hoheitsgebiets vorzunehmen,

mit Genugtuung darüber, daß infolge eines Ersuchens des
Gesetzgebenden Rates von St. Helena an die Verwaltungs-
macht, eine Überprüfung der Verfassung des Hoheitsgebiets
vorzunehmen, eine Untersuchungskommission eingesetzt wur-
de, die den Auftrag hat, die derzeitige Verfassung zu prüfen
und darüber Bericht zu erstatten,

im Bewußtsein dessen, daß die Regierung des Hoheitsge-
biets 1995 die Entwicklungsorganisation geschaffen hat, um
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auf der Insel die Unternehmensentwicklung auf dem Privat-
sektor zu fördern,

sowie im Bewußtsein der Anstrengungen der Verwaltungs-
macht und der Gebietsbehörden, die sozioökonomische Lage
der Bevölkerung von St. Helena, insbesondere im Bereich der
Nahrungsmittelproduktion, zu verbessern, und der fortdauern-
den Verhandlungen mit dem Ziel, zivilen Charterflügen den
Zugang zur Insel Ascension zu gestatten,

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von dem Arbeitslosenpro-
blem auf der Insel und von den gemeinsamen Maßnahmen, die
die Verwaltungsmacht und die Gebietsregierung getroffen ha-
ben, um diesem Problem zu begegnen,

1. stellt fest, daß die Verwaltungsmacht verschiedene,
von Mitgliedern des Gesetzgebenden Rates von St. Helena zur
Verfassung abgegebene Erklärungen zur Kenntnis genommen
hat und bereit ist, diese mit der Bevölkerung von St. Helena
weiter zu erörtern, und stellt außerdem fest, daß die Parlamen-
tarische Vereinigung des Commonwealth vor kurzem eine De-
legation entsandt hat, um die Verfassung und ihre Anwendung
gemeinsam mit dem Gesetzgebenden Rat zu untersuchen;

2. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet
zu halten;

3. ersucht die Verwaltungsmacht und die zuständigen
regionalen und internationalen Organisationen, die Anstren-
gungen der Gebietsregierung zugunsten der sozioökonomi-
schen Entwicklung des Hoheitsgebiets auch weiterhin zu unter-
stützen;

X. Turks- und Caicosinseln

mit Interesse Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die
der Kabinettsminister sowie ein Oppositionsmitglied der ge-
setzgebenden Körperschaft des Gebiets auf dem vom 21. bis
23. Mai 1997 in St. John's (Antigua und Barbuda) abgehaltenen
Karibischen Regionalseminar abgegeben haben, und von den
aus diesem Anlaß unterbreiteten Informationen über die politi-
sche und wirtschaftliche Lage auf den Turks- und Caicosin-
seln103,

Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die die Regie-
rung des Hoheitsgebiets unternimmt, um das Finanzmanage-
ment im öffentlichen Sektor zu stärken, insbesondere auch von
den Anstrengungen zur Erhöhung des Steueraufkommens,

mit Besorgnis über die Gefährdung des Hoheitsgebiets
durch den Drogenhandel und damit zusammenhängende Akti-
vitäten sowie über die Probleme, die dem Gebiet durch die il-
legale Einwanderung entstanden sind,

103 Siehe A/AC.109/2089, Ziffer 29.

feststellend, daß die Verwaltungsmacht und die Gebietsre-
gierung bei der Bekämpfung des Drogenhandels und der Geld-
wäsche weiter zusammenarbeiten müssen,

1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-
heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet
zu halten;

2. bittet die Verwaltungsmacht, die Wünsche und Inter-
essen der Regierung und des Volkes der Turks- und Caicosin-
seln bei der Wahrnehmung der öffentlichen Belange des Ge-
biets voll zu berücksichtigen;

3. fordert die Verwaltungsmacht und die zuständigen
regionalen und internationalen Organisationen auf, zur Verbes-
serung der Lage der Bevölkerung des Hoheitsgebiets im wirt-
schaftlichen, sozialen und Bildungsbereich sowie auf anderen
Gebieten auch künftig Hilfe zu gewähren;

4. fordert die Verwaltungsmacht und die Gebietsregie-
rung auf, auch künftig zusammenzuarbeiten, um die Probleme
im Zusammenhang mit der Geldwäsche, dem Geldschmuggel
und anderen damit zusammenhängenden Verbrechen sowie mit
dem Drogenhandel zu bekämpfen;

XI.  Amerikanische Jungferninseln

mit Interesse Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die
der Vertreter des Gouverneurs des Hoheitsgebiets auf dem vom
16. bis 18. Juni 1998 in Nadi (Fidschi) abgehaltenen Pazifi-
schen Regionalseminar abgehalten hat, und von den Informa-
tionen, die er dort bereitgestellt hat104,

feststellend, daß im November 1994 allgemeine Wahlen
abgehalten worden sind,

sowie feststellend, daß 27,5 Prozent der Stimmberechtigten
an dem am 11. Oktober 1993 abgehaltenen Referendum über
den politischen Status des Hoheitsgebiets teilgenommen haben,
daß sich 80,4 Prozent der Abstimmenden für die bestehenden
Vereinbarungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika über
den Status des Gebiets ausgesprochen haben und daß das Refe-
rendum keine Entscheidung in der Frage des Status erbracht
hat,

ferner davon Kenntnis nehmend, daß die Gebietsregierung
nach wie vor die assoziierte Mitgliedschaft in der Organisation
der ostkaribischen Staaten und den Beobachterstatus in der
Karibischen Gemeinschaft und dem Verband Karibischer
Staaten anstrebt,

in Anbetracht der Notwendigkeit einer weiteren Diversifi-
zierung der Wirtschaft des Hoheitsgebiets,

104 Siehe A/AC.109/2121, Ziffer 26.
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erfreut über den Abschluß der Beratungen zwischen der
Regierung des Hoheitsgebiets und der Verwaltungsmacht über
die Frage von Water Island,

in Anbetracht der Anstrengungen, die die Regierung des
Hoheitsgebiets unternimmt, um das Gebiet zu einem Offshore-
Zentrum für Finanzdienstleistungen zu machen,

mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, daß das Ho-
heitsgebiet an einer Vollmitgliedschaft im Programm der Ver-
einten Nationen für internationale Drogenkontrolle interessiert
ist,

daran erinnernd, daß 1977 eine Besuchsdelegation der
Vereinten Nationen in das Hoheitsgebiet entsandt worden ist,

1. ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär
unter Berücksichtigung der im Wege eines demokratischen
Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Ho-

heitsgebiets über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres künftigen politischen Status unterrichtet
zu halten;

2. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, die Gebiets-
regierung auch weiterhin bei der Verwirklichung ihrer politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Ziele zu unterstützen;

3. ersucht die Verwaltungsmacht ferner, die Mitwirkung
des Hoheitsgebiets in verschiedenen Organisationen, insbeson-
dere der Organisation der ostkaribischen Staaten und der Kari-
bischen Gemeinschaft, nach Bedarf zu erleichtern;

4. begrüßt den Abschluß der Verhandlungen zwischen
der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung über die Frage
von Water Island.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998


